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Gewerkschaften sind dafür zuständig durch den Ab-
schluss von Tarifverträgen für ihre Mitglieder möglichst
gute und faire Arbeitsbedingungen und Entgelte durch-
zusetzen. Das ist anerkanntes Prinzip und gewerkschaft-
lich gelebte Solidarität. Sie vertreten die Interessen ihrer
Mitglieder, ja sie ergreifen insgesamt Partei für die Ar-
beitnehmer. Dieses ist in der Verfassung verankert. Inso-
fern haben Gewerkschaften ein Alleinstellungsmerkmal.

Was aber ist von einer „Arbeitnehmerorganisation“ zu
halten, die vorzugsweise Tarifverträge für Bereiche ab-
schließt, in denen sie überhaupt keine Mitglieder hat?
Was von einer „Arbeitnehmerorganisation“, die ohne 
Zögern Arbeitgeberwünsche erfüllt? Ist dieses überhaupt
eine Gewerkschaft? Sind ihre Abkommen mit Arbeitge-
bern überhaupt Tarifverträge? Natürlich nicht. Deshalb
befasst sich diese Broschüre mit der „Christlichen Ge-
werkschaft Metall“ (CGM) und wirft einen Blick auf ihre
Schwesterorganisationen, wie die „Gewerkschaft Kunst-
stoffgewerbe und Holzverarbeitung im CGB“ (GKH). Da-
bei berichtet sie von so genannten „Tarifverträgen“, die
einem die Haare zu Berge stehen lassen: Von Verträgen,
die nach tariflosen Jahren Lohnsenkungen vereinbaren,
die Kündigungen ohne Kündigungsfrist erlauben oder Ur-
laubskürzungen bei Krankheit.

Da geht es etwa auch um Betriebe, wie Nexans Deutsch-
land, in dem die CGM überhaupt nicht vertreten ist, für
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den sie aber einen Haustarif unterzeichnete. Das Unter-
nehmen wollte damit die Entgelte aller Mitarbeiter dra-
stisch senken.

Der Sinn der „Tarifabkommen“, die die CGM abschließt,
ist es nämlich gar nicht, Entgelte und Arbeitsbedingun-
gen von CGM-Mitgliedern zu regeln. Aber, was ist das
Ziel? Nicht nur bei Nexans, sondern auch in vielen Spar-
ten des Handwerks versuchen Arbeitgeber Tarifverträge,
die die „Christlichen“ Organisationen unterzeichnet haben,
allen Beschäftigten aufzuzwingen. So sollen etwa Verträge,
die die Neun-Mitglieder-„Gewerkschaft“ GKH unterschrie-
ben hat, bundesweit die Tischlereinkommen senken. 

Manche CGM-Abkommen erschweren das wirkliche Tarif-
geschäft. So sollte Anfang Februar 2006 ein CGM-Vertrag
mit Ostmetall die bevorstehenden Metalltarifverhand-
lungen stören: Mit 1,5 Prozent mehr Lohn ab Juli 2006
tarifierte der „Abschluss“ aufs ganze Jahr gesehen exakt
jene 1,2 Prozent, die der Präsident von Gesamtmetall
Kannegiesser schon vor der Tarifrunde angeboten hatte.
Nach dem echten Tarifabschluss mit Ostmetall wird oder
wurde wohl nicht ein einziges CGM-Mitglied nach dem
schlechten CGM-Abschluss bezahlt.

Die Bezeichnung Gewerkschaft ist gesetzlich nicht ge-
schützt – es gibt bekanntlich auch Bergbauunternehmen,
die sich als Gewerkschaft bezeichnen. Das Bundesar-

beitsgericht hat allerdings klare Anforderungen an eine
tariffähige Gewerkschaft entwickelt, an eine Gewerk-
schaft also, die rechtsgültige Tarifverträge aushandeln
kann. Tariffähige Gewerkschaften müssen in der Lage
sein, auf die Arbeitgeber den für ernsthafte Tarifverhand-
lungen nötigen Druck auszuüben. Damit müssen sie
letztlich streikfähig sein. Zudem brauchen tariffähige Ge-
werkschaften  einen leistungsfähigen Apparat, mit dem
sie Tarifabschlüsse umsetzen und ihre Einhaltung kon-
trollieren können. Beide Voraussetzungen erfüllt die
CGM  nicht. Verbindlich feststellen kann das allerdings
nur das Bundesarbeitsgericht. 

Natürlich, wir können nicht nur auf die Gerichte vertrau-
en, wir müssen auch selbst aktiv werden. Das heißt infor-
mieren, aufklären und überzeugen. Für diese Agitations-
arbeit bietet diese Broschüre gute Fakten, Argumente
und Hintergründe.

Wolfgang Rhode
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall
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Die Einkommen der Nexans-
Kollegen sollten unterm
Strich zwischen 400 und 700
Euro im Monat sinken. So
sah das Abkommen sofort
eine Kürzung der Entgelte
um sage und schreibe 16,67
Prozent vor. Binnen dreier
Monate war dann die Ein-
gruppierung aller Mitarbei-
ter in vier neue Entgeltstu-
fen vorgesehen. Wie die
Nexans-Betriebsräte aus-
rechneten, sollten einzelne
Beschäftigte durch Kürzung
und neue Eingruppierung
über 40 Prozent ihres Ein-
kommens verlieren.

Ohne Zustimmung des Be-
triebsrates konnte nach dem
CGM-Vertrag zudem die Ar-
beitszeit auf bis zu 48 Wo-
chenstunden verlängert wer-
den. Zeitlöhne sollten die
bisherigen Prämien- oder
Akkordlöhne ersetzen. Die
Mitbestimmungsrechte des

Betriebsrates bei Verände-
rungen im Akkordbereich
waren dem Unternehmen
nämlich seit langem ein
Dorn im Auge.

In gleichlautenden Briefen
an die Betriebsräte der vier
Nexans-Standorte versuchte
die CGM anschließend, ihre
Geheimniskrämerei zu recht-
fertigen: „Sie werden nun-
mehr an uns die Frage stel-
len, warum wir mit Ihnen kei-
nen Kontakt aufgenommen
haben, als wir in die Verhand-
lungen um den Abschluss
des Standortsicherungsver-
trages mit NDI (Nexans
Deutschland Industries) ein-
traten“, meinte der stellver-
tretende CGM-Chef Detlef
Lutz in den Schreiben. 

Die Anwort von Lutz auf die
selbst gestellte Frage zeigte,
auf wessen Seite der CGM-
Vize stand: „Da es jedoch

8

Hinter den Rücken der   
Kollegen

Die Geschichte ist unglaub-
lich und dennoch wahr. Erle-
ben mussten sie die 1.800
Beschäftigten des Kabelher-
stellers Nexans Deutschland.
Und die Hauptrolle spielte
darin die "Christliche Ge-
werkschaft Metall"(CGM),
eine Organisation, die die
meisten Nexans-Kollegen
vorher nicht einmal dem 
Namen nach kannten.

Das änderte sich schlagartig
am 12. Oktober 2005. Da er-
öffnete das Management
von Nexans Deutschland den
Kollegen aller vier Standor-
te, dass sich ihr Verdienst ab
dem kommenden Monat
nicht mehr nach dem Metall-
flächentarif, sondern nach
einem mit der CGM abge-
schlossenen Haustarifvertrag
richten werde. Am gleichen

Tag erfuhren im Aufsichtsrat
auch die Arbeitnehmerver-
treter erstmals von dem so
genannten „Standortsiche-
rungsvertrag“. 

Wie sich später herausstell-
te, hatten CGM und Nexans
schon seit einem halben
Jahr über das Abkommen
verhandelt. Die „Christli-
chen“ ließen die Betriebsrä-
te und die Beschäftigten,
deren Interessen die CGM ja
zu vertreten vorgibt, die
ganze Zeit im Dunkeln. Das
Unternehmen hatte leitende
Angestellte, die eingeweiht
waren, zur Verschwiegenheit
verpflichtet.

Die Heimlichtuerei hatte ei-
nen guten Grund: Der am 19.
September, genau einen Tag
nach der Bundestagswahl
2005, unterzeichnete CGM-
Haustarif ließ nämlich keine
Arbeitgeberwünsche offen.

Lehrstück Nexans
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strierten 1000 Beschäftigte
aus allen vier deutschen
Nexans-Standorten. Und für
die Kollegen aus Hannover,
Mönchengladbach, Nürn-
berg und dem thüringischen
Vacha zahlte sich der Pro-
test im wahrsten Sinne des

Wortes aus. Nexans beugte
sich dem Druck seiner
streikbereiten Mitarbeiter
und verzichtete in der denk-
würdigen Sitzung auf die
Anwendung des CGM-Haus-
tarifs. 

10

Aufgabe der Gewerkschaft
und nicht des Betriebsrates
ist, Tarifverträge auszuhan-
deln, ist es immer ein
schwieriger und spannungs-
geladener Weg. Dazu
kommt, dass eine einseitige
Kontaktaufnahme unserer-
seits mit inhaltlichen Dar-
stellungen dem gemeinsa-
men Verhandlungsziel nicht
dienlich gewesen wäre. Hät-
te das Unternehmen Sie in-
formiert, hätten wir damit
kein Problem gehabt.“

In richtiges Deutsch über-
setzt heißt das: Die Lohn-
senkung war „gemeinsames
Verhandlungsziel“ von CGM
und Unternehmen. Die Be-
triebsräte sollten dabei nicht
stören und wurden deswe-
gen nicht informiert. Das
Unternehmen sollte ent-
scheiden, wann die Katze
aus dem Sack gelassen
wird.

CGM-Vize Lutz behauptete
in dem Brief übrigens auch,
die CGM habe Mitglieder
bei Nexans: “Behauptun-
gen, wir seien in den Be-
trieben nicht vertreten, ent-
behren jeglicher Grundla-
ge.“ Das war offensichtlich
gelogen. In den zahlreichen
Diskussionen in den vier
Werken über den Haustarif
ergriff nie ein CGMler das
Wort. Keiner der 1.800 Be-
schäftigten sagte oder er-
klärte, er gehöre den „Christ-
lichen“ an.

Die Nexans-Beschäftigten
hatten verständlicherweise
wenig Neigung, ehrlich ver-
dientes Geld für den „Christ-
lichen“-Vertrag zu geben.
Am 7. November 2005 beriet
in Hannover der Aufsichtsrat
des Unternehmens noch ein-
mal über das heimlich aus-
gehandelte Abkommen. Vor
Beginn der Sitzung demon-

cg b osc be .Q 3.0 . 006 7:38 U Se te 0
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Die Stärke der CGM ist 
ihre Inkompetenz

Es schien ein Routinefall zu
sein: Ein Kollege aus dem
Thüringer Elektrohandwerk
war von seinem Arbeitge-
ber gekündigt worden, oh-
ne Vorwarnung, von heute
auf morgen. Er hatte sich
an seine Gewerkschaft ge-
wandt, und der zuständige
Sekretär hatte für ihn Kün-
digungsschutzklage erho-
ben. Begründung: Die Kün-
digungsfrist war nicht ein-
gehalten worden.

Soweit, so klar. Das Pro-
blem an diesem Fall war
nur: Die Gewerkschaft war
die CGM, und deren zu-
ständiger Landessekretär
für Thüringen hieß Gerd
Felzmann.

So kam die Verhandlung,
die 1999 vor dem Arbeits-

gericht Erfurt stattfand,
schnell zu einem für den
Kollegen unerfreulichen
Ende. Der Arbeitgeber be-
rief sich auf einen von der
CGM unterzeichneten Man-
teltarifvertrag für das Elek-
trohandwerk in Thüringen,
in dem es heißt: „Die bei-
derseitigen Kündigungsfri-
sten betragen: während
der ersten 4 Wochen ohne
Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist zum Schicht-
schluss.“ Und wenig spä-
ter: „Zeiten der Betriebszu-
gehörigkeit, die vor Vollen-
dung des 25. Lebensjahres
des Arbeitnehmers liegen,
bleiben bei der Berech-
nung der vorstehenden
Kündigungsfristen un-
berücksichtigt.“ Das heißt:
Nach diesem Vertrag kön-
nen Elektrohandwerker un-
ter 25 Jahren jederzeit oh-
ne Kündigungsfrist gefeu-
ert werden, genauso, wie

Geschichten aus dem Alltag

Auch die CGM-Spitze, die den Nexans-Haustarif von langer
Hand eingefädelt hatte, stellte sich in keinem der vier Werke
des Unternehmens einer Debatte mit der Belegschaft. Sie
meldete sich nur per Brief oder per Presseerklärung zu Wort.

In einer der Erklärungen legte CGM-Vize Lutz ganz offen dar,
wie die mehrheitlich in der IG Metall organisierten Nexans-
Kollegen ausgetrickst werden sollten. Jeder Streik gegen den
CGM-Haustarif und die damit verbundenen Lohnsenkungen
sei rechtswidrig, meinte Lutz. Die IG Metall sei „nach wie vor
an die Friedenspflicht“ aus dem Metall-Flächentarifvertrag
gebunden. 

Gleichzeitig behauptete er, der CGM-Vertrag werde auch für 
IG Metall-Mitglieder gelten. Das hätten „Rechtsanwälte und
Rechtsprofessoren gleichermaßen bestätigt“. Über die Ar-
beitsverträge finde der CGM-Haustarif „für alle Mitarbeiter
von Nexans Anwendung“. In der Tat gehörte Nexans weiter
dem Metallarbeitgeberverband an. Das Unternehmen blieb
verbandsgebunden, damit die Friedenspflicht weiter galt. Dass
für die Beschäftigten der Metall-Flächentarifvertrag weiter
maßgeblich blieb, leugneten CGM und Arbeitgeber bewusst.

Gegen die rechtswidrigen Lohnkürzungen, die der CGM-Hau-
starif durchsetzen sollte, hätten die Beschäftigten nämlich
einzeln vor das Arbeitsgericht ziehen müssen. Recht und Geld
hätten sie erst nach langwierigen Verfahren bekommen. Der
gemeinsame Protest führte schneller zum Ziel.

CGM-Tariftricks –
Zu Lasten der Belegschaft 

cg b osc be .Q 3.0 . 006 7:38 U Se te



15

haarsträubende Arbeitsbe-
dingungen und lassen sie
sich von einer Christlichen
Gewerkschaft als Tarifver-
trag unterschreiben. Im
Elektrohandwerk, im Sa-
nitär-Handwerk, bei den
Modellbauern sowie den
Karosserie- und Fahrzeug-
bauern vereinbarten zahl-
reiche Innungsverbände
Scheintarifverträge mit der
CGM oder einem ihrer Ab-
leger. 

Teilweise weigern sie sich
schon seit einem Jahr-
zehnt, mit der IG Metall
auch nur zu reden. Auch
für Schlosser, Raumaus-
statter und Landmaschi-

nenmechaniker existieren
schon solche Verträge; im
Tischlerhandwerk gab es
Ende 2005 einen aktuellen
IG Metall-Tarifvertrag nur
noch im Saarland und in
Baden-Württemberg.
Auch in der Metallindustrie
haben nicht nur einzelne
Unternehmen wie Nexans
Deutschland, sondern
auch einige Arbeitgeber-
verbände versucht, Tarif-
verträge ohne die Interes-
senvertretung ihrer Be-
schäftigten zu machen.

Unter den Verbänden mit
„Christlichen” Abschlüssen
nimmt das schon erwähnte
Thüringer Elektrohandwerk

14

es der Arbeitgeber getan
hatte.

Weil der Kollege Mitglied
der CGM und damit an den
Tarifvertrag gebunden war,
musste das Gericht die
Klage abweisen. Wäre er
nicht Mitglied dieser Ge-
werkschaft gewesen, hätte
er gewonnen. Denn dann –
ohne Tarifbindung – hätte
das Bürgerliche Gesetz-
buch gegolten, das Kündi-
gungen ohne Kündigungs-
frist nicht einmal in der
Probezeit erlaubt.

Nun könnte man gutwillig
einwenden, es könne nicht
jeder Gewerkschaftsse-
kretär jeden Tarifvertrag
kennen. Mag sein. Aber
nachschauen müsste er
dann schon. Dann hätte
Gerd Felzmann auch ge-
merkt, dass er diesen
CGM-Vertrag, gegen des-

sen Inhalt er da Klage er-
hob, persönlich unter-
schrieben hatte.

CGM verhandelt gegen 
die Belegschaft

Man könnte lachen über
diese CGM-Geschichten.
Doch unter der selbst er-
nannten Gewerkschaft ha-
ben nicht nur ein paar ihrer
Mitglieder zu leiden. Zu-
dem enden keineswegs al-
le Versuche der „Christli-
chen”, selbständig mit 
den Arbeitgebern ins Tarif-
geschäft zu kommen, so
glimpflich wie der bei
Nexans Deutschland.   

Bedauerlicherweise liegen
Verhandlungen mit „Christ-
lichen“ über die Köpfe der
betroffenen Kollegen hin-
weg bei einigen Arbeitge-
berverbänden im Trend:
Sie formulieren einfach

Das CGM-Prinzip: Kündigung jederzeit möglich!
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von Anfang an darauf be-
standen, die Verhandlun-
gen geheim zu führen und
die Belegschaft mit dem
CGM-Papier zu überra-
schen? 

Sigfrid Ehret, damals Vor-
sitzender und "Verhand-
lungsführer" der CGM, bat
später um Verständnis für
diese Taktik: „Die Ableh-
nung hätte das Papier
sonst vom Tisch gefegt.“
Oder anders formuliert:
Wie später beim Nexans-
Haustarif war der CGM
auch hier von Anfang an
klar, dass sie gegen die In-
teressen der Belegschaft
agiert. Hauptsache, die IG
Metall war ausgebootet.

Tischlerhandwerk: 
Pseudo-Gewerkschaft
als Streikgegner

Die IG Metall ausbooten

wollte offenkundig auch
der Bundesverband des
Holz- und Kunststoff verar-
beitenden Handwerks
(BHKH), als er 1998 die So-
zialpartnerschaft aufkün-
digte. Dabei halfen die
CGM-Schwester „Deut-
scher Handels- und Indu-
strieangestellten-Verband“
(DHV) und die kleine
„Christliche Gewerkschaft
Deutschland“ (CGD). Letz-
tere ist mittlerweile bereits
Geschichte. Die CGD löste
sich auf, nachdem ihr ge-
richtlich bescheinigt wur-
de, nicht tariffähig zu sein. 

Im Jahr 1998 wurde die
CGD allerdings zusammen
mit dem DHV wie aus dem
Nichts zum wichtigsten Ta-
rifpartner des deutschen
Tischlerhandwerks. Mit
dem BHKH unterschrieben
die beiden „Christlichen“
Organisationen seinerzeit

16

sogar eine Sonderstellung
ein. Denn hier gab es, wie
das Erfurter Kündigungs-
schutzverfahren zeigte,
wenigstens ein CGM-Mit-
glied im Tarifbereich. Dass
sie in anderen Bereichen
„Tarifverträge“ ohne ein
einziges Mitglied unter-
schrieben haben, konnten
die „Christlichen“ bis heu-
te nicht widerlegen. So bei
der Jenoptik AG, deren
Chef Lothar Späth Anfang
1999 versuchte, das Tarif-
recht als Waffe gegen die
Belegschaft zu missbrau-
chen. Er ließ die CGM ei-
nen Vertrag unterschrei-
ben, den das Unternehmen
als Tarifvertrag gegen die
IG Metall nicht hatte durch-
setzen können. Dass die
CGM weder vor noch nach
Vertragsabschluss in der
Lage war, auch nur ein ein-
ziges Mitglied unter den
1.000 Beschäftigten nach-

zuweisen, interessierte
nicht: Dieser Vertrag sollte
für die gesamte Beleg-
schaft des Jenaer Unter-
nehmens gelten.

Aber da hatte Lothar Späth
wenig von dem Scharfsinn
gezeigt, der ihm in seiner
Amtszeit als Ministerpräsi-
dent von Baden-Württem-
berg den Ehrennamen
„Cleverle“ eingebracht hat-
te. Monatelang brodelte es
im Betrieb, es gab außer-
ordentliche Betriebsver-
sammlungen und Demon-
strationen, beim Arbeitsge-
richt gingen 200 Klagen
ein, dreimal legten Warn-
streiks den Betrieb still.
Dann war die CGM wieder
aus dem Geschäft.

Dabei hatte die Jenoptik
genau gewusst, mit wem
sie da verhandelte. Hätte
die Geschäftsleitung sonst

cg b osc be .Q 3.0 . 006 7:38 U Se te 6



19

bat „von Seiten der Arbeit-
geber eine Zusage, als
langfristiger Tarifpartner
anerkannt zu werden“.
Die Arbeitgeber haben da-
mit keine Probleme. Die
Beschäftigten schon eher:
In Schleswig-Holstein,
Hamburg und Bremen tra-
ten die Tischler im Oktober
1998 in den Streik. Dass
dieser Arbeitskampf sein
Ziel nicht erreichte, hatte
viel mit der Pseudo-Ge-
werkschaft CGD zu tun: Die
war den Arbeitgebern zu
Diensten und unterschrieb
ihnen den gewünschten
Dumpingtarifvertrag.

Auf Antrag der IG Metall
stellte das Arbeitsgericht
Gera im Oktober 2002 al-
lerdings fest, „dass die
Christliche Gewerkschaft
Deutschlands (CGD) keine
Gewerkschaft im arbeits-
rechtlichen Sinne ist“. Das

Urteil wurde eineinhalb
Jahre später rechtskräftig,
nachdem die CGD ihre
zunächst eingelegte Be-
schwerde zurückgezogen
hatte. Dennoch nutzte der
eindeutige Richterspruch
nur wenig.

Mittlerweile schließen neu
gegründete Ersatzorgani-
sationen anstelle der CGD
Tarifverträge ab. Nun sind
es die „Gewerkschaft für
Kunststoffgewerbe und
Holzverarbeitung im CGB
(GKH)“ und die „Gewerk-
schaft Trockenbau Ausbau
(GTA)“, die den entspre-
chenden Handwerken Ar-
beitgeberwünsche erfül-
len. Es wird wieder Aufga-
be der Gerichte sein, fest-
zustellen, dass auch sie
keine tariffähigen Arbeit-
nehmerorganisationen
sind. 

18

einen drastisch verschlech-
terten Manteltarifvertrag
für das Tischlerhandwerk.
Gegen den Vertrag hatten
sich die Tischler mit ihrer
Gewerkschaft Holz und
Kunststoff (GHK) zwei Jah-
re lang gewehrt.

Als Vorwand für den Wech-
sel zu den „Christlichen“
diente dem Bundesver-
band Holz und Kunststoff
der Beschluss der GHK,
zum 1.1.2000 mit der IG
Metall zu fusionieren. Die
IG Metall, so hieß die offi-
zielle Begründung, habe
als Industriegewerkschaft
keine Ahnung von der mit-
telständischen Struktur
des Handwerks und zudem
„keine Beziehung zu unse-
rem Werkstoff Holz“. Bes-
ser aufgehoben fühlte sich
der Verband bei CGD und
DHV, die aber bis dahin
keinem einzigen Tischler

bekannt waren und sich
noch nie zu irgendeiner
Frage des Holzhandwerks
geäußert hatten.

Die Arbeitgeber wollten
und wollen bis heute raus
aus dem Tarifgeschäft und
das nicht nur im Tischler-
Handwerk. Darum lassen
sie sich von Pseudo-Ge-
werkschaften Gefälligkeits-
verträge unterzeichnen.
Sie wollen selbst bestim-
men können, was sie be-
zahlen und wofür. Der Ge-
samtverband des bayeri-
schen Handwerks bildete
1999 sogar einen Arbeits-
kreis „Tarifpolitik“, der nur
ein Thema hatte: die „Bil-
dung einer neuen Tarifge-
meinschaft Handwerk mit
Partner CGM“ – und zwar
für jede der 13 beteiligten
Handwerksbranchen. Die
CGM war an diesen Ge-
sprächen beteiligt und er-
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Das Hamburger 
Gaunerstück

Den Anfang machte das
Elektrohandwerk schon En-
de der 80er Jahre. Der
Norddeutsche Fachverband
Elektrotechnik (NFE) ver-
langte 1988 von der IG Me-
tall einen Tarifvertrag zur
Arbeitnehmerüberlassung.
Als die IG Metall das ab-
lehnte, brach der Fachver-
band auch die Verhandlun-
gen über Lohn und Gehalt
ab. Stattdessen ging der
NFE zur CGM. Die hatte
zwar in Hamburg nieman-
den, mit dem man hätte
verhandeln können. Dafür
unterschrieb ihr Hauptvor-
stand aus Stuttgart wenig
später gleich ein ganzes
Paket von „Tarifverträgen“
für Hamburg, Niedersach-
sen, Schleswig-Holstein
und Nordrhein-Westfalen –
unter anderem den ge-

wünschten Tarifvertrag zur
Arbeitnehmerüberlassung,
der Leiharbeit sogar zu
Streikbrechereinsätzen er-
laubte.

Für den Fachverband hatte
dieser erste „Tarifvertrag“
mit der CGM, der nicht von
der IG Metall abgeschrie-
ben war, allerdings einen
großen Nachteil: Mangels
CGM-Mitgliedern im Elek-
trohandwerk galt er für
niemanden. Also versuchte
der Verband, die Beschäf-
tigten auszutricksen. 1993
ließen sie sich von der
CGM auch einen Mantelta-
rifvertrag unterschreiben
und behaupteten anschlie-
ßend in einem Brief an ihre
Beschäftigten: „Die auf al-
le Arbeitsverhältnisse in
unserem Betrieb Anwen-
dung findenden Tarifverträ-
ge für die Hamburger Elek-
trohandwerke sind mit Wir-

Der Einstieg im Elektrohandwerk
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Ohne die CGM wäre der Tarifvertrag besser

Drei Warnstreiks brauchte es, dann war die CGM bei der
Jenoptik AG wieder aus dem Geschäft. Am 15. Dezember
1999, neun Monate nach dem Scheintarifvertrag mit der
CGM, schloss die Jenoptik AG in Jena einen Haustarifver-
trag mit der IG Metall. Der war gegenüber dem CGM-Ab-
schluss vor allem um eine stabile Besitzstandsregelung
verbessert, aber die zentralen Anliegen des Unterneh-
mens – Leistungsentlohnung, Ergebnisbeteiligung und
weitgehende Arbeitszeitflexibilisierung – musste auch
die IG Metall schlucken.

Jenoptik-Personalvorstand Heinz Schleef zeigte sich
denn auch ganz zufrieden: „Ohne den im März mit der
CGM geschlossenen Tarifvertrag hätten wir das nicht er-
reicht.“

Oder anders ausgedrückt: Ohne die CGM gäbe es bei Je-
noptik heute einen besseren Tarifvertrag.

Jenoptik AG 
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Mehrarbeitszuschläge
gab es erst bei Über-
schreitung der Wochen-
arbeitszeit statt, wie
bisher, der Tagesar-
beitszeit

die Fernauslösung
sank, die Nahauslösung
halbierte sich

bei längerer Krankheit
wurden Urlaubstage ge-
strichen

Lauter Bestimmungen al-
so, wie sie sich die Arbeit-
geber schon immer ge-
wünscht hatten – und wie
sie sie gegenüber der IG Me-
tall nie hatten durchsetzen
können. Die CGM unter-
schrieb – und bekam sogar
eine Gegenleistung dafür:
Zum ersten Mal hatte ein
Arbeitgeberverband sie als
„richtige“ Gewerkschaft
anerkannt, die „richtige Ta-

rifverträge“ abschließt.

Die Anerkennung der Be-
schäftigten aber ließ wei-
ter auf sich warten. Auch
nach zehn Jahren „Tarifar-
beit“ ist die CGM im Ham-
burger Elektrohandwerk
ein Fremdkörper geblie-
ben. Die bisherigen Verträ-
ge unterschrieben dort der
CGM-Sekretär Peter Klopp
aus Hannover, sein Vorgän-
ger Wolfgang Dreyer, die
VW-Betriebsräte Walter
Davids aus Emden und Wil-
fried Pröttel aus Wolfsburg
sowie Horst Albers, der als
Funktionär der CGM-
Schwester DHV mit all dem
überhaupt nichts zu tun
hat.

Keiner der Beteiligten kam
also aus Hamburg, keiner
aus dem Elektrohandwerk.
Was nicht verwundert. Der
IG Metall jedenfalls ist es
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kung vom 01.01.1994 ver-
ändert worden. Der Man-
teltarifvertrag ist völlig neu
überarbeitet und der neu-
en Rechtsprechung und
Gesetzgebung angepasst
worden.“

Die CGM, die in Hamburg
bis dahin nur Eingeweihte
kannten, kam in dem
Schreiben nicht vor. Auch
die angefügte Erklärung,
mit der sich die Beschäftig-
ten per Unterschrift dem
neuen Vertrag unterwerfen
sollten, verriet nicht, dass
es ein CGM-Vertrag war. 
Da stand nur: „Es gelten
die Tarifverträge in ihrer je-
weils gültigen Fassung, die
der Norddeutsche Fachver-
band Elektrotechnik für sei-
ne Mitglieder abgeschlos-
sen hat.“

War das Betrug? Arglistige
Täuschung? Dass der neue

Vertrag „auf alle Arbeits-
verhältnisse in unserem
Betrieb“ Anwendung fin-
det, war zumindest eine
glatte Lüge. Denn der Man-
teltarifvertrag mit der 
IG Metall war zu diesem
Zeitpunkt noch nicht ein-
mal gekündigt. 

Zur Geheimniskrämerei
hatten die Arbeitgeber
schon seinerzeit allen
Grund. Denn der CGM-Ver-
trag sollte gravierende fi-
nanzielle Auswirkungen
haben. Gegenüber dem IG
Metall-Tarifvertrag sollte
es folgende Änderungen
geben:

die Kündigungsfristen
fielen unter das gesetz-
liche Minimum 

die Berechnungsgrund-
lage für das Urlaubs-
geld wurde gekürzt
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Weniger Geld durch Lohnerhöhung

„Mehr Geld in zwei Stufen“ stand im März 2005 über ei-
ner „Information“ der „Tarifgemeinschaft Christlicher Ge-
werkschaften Kunststoffgewerbe und Holzverarbeitung“,
die aus der CGM-Schwester DHV und der christlichen
Briefkasten-Gewerkschaft GKH besteht. „Trotz der
schwierigen Lage im Tischlerhandwerk“ habe man für
Niedersachsen und Bremen „einen positiven Tarifab-
schluss erreichen“ können. „Zum 1. April 2005 gibt es ei-
ne Erhöhung der Löhne und Gehälter um 3,2 Prozent auf
den Ecklohn“, hieß es weiter. Eine zweite Erhöhung von
1,6 Prozent folge zum 1. Juli 2006. „Der Tarifabschluss ist
der Tarifgemeinschaft vor allem bei der 40-Stunden-Wo-
che schwer gefallen“, war  weiter hinten zu lesen.

Die fast deckungsgleich auch für Hamburg, Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Holstein vereinbarten Lohner-
höhungen waren ein plumper Zahlenschwindel. Der
„Fachverband Holz und Kunststoff Hamburg“ erläuterte
etwa seinen Mitgliedsunternehmen den Abschluss zu-
sammengefasst folgendermaßen: Durch eine „Anhebung
der regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit ohne Ausgleich“
von 37 auf 40 Stunden verringere sich zunächst der Eck-
lohn von 13,35 Euro pro Stunde auf 12,42 Euro. Unter
Berücksichtigung der Lohnerhöhung ergebe sich dann
der neue Ecklohn von 12,82 Euro.

Lügen erlaubt
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bis heute nicht gelungen,
auch nur ein einziges CGM-
Mitglied im Hamburger
Elektrohandwerk aufzutrei-
ben.

Damit steht sie nicht al-
lein. Auch die Arbeitgeber

haben in ihren Betrieben
offenbar niemanden gefun-
den, auf den sie die CGM-
Verträge anwenden könn-
ten. Sonst müssten sie es
ja nicht mit Lügen und arg-
listiger Täuschung versu-
chen.

Tarifvertrag

CGCGMM

Dafür sind sie groß genug!
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„Wir können nur billig”

Dass Arbeitgeber ihren Be-
schäftigten Tarifverträge
förmlich aufzuzwingen ver-
suchen, ist eine ganz neue
Erfahrung. Das muss am
Inhalt liegen. In der Tat ha-
ben manche Innungen in-
zwischen jede Zurückhal-
tung aufgegeben. Das
Elektrohandwerk in den
neuen Ländern etwa gibt
sich gar nicht mehr die
Mühe, den Anschein ernst-
hafter Tarifverhandlungen
zu erwecken.

Dort hatte die IG Metall
1991 doch tatsächlich dar-
auf bestanden, über das
von den Arbeitgebern vor-
gelegte Tarifvertragspaket
vor einem Abschluss erst
einmal zu reden. Die Ar-
beitgeber waren empört –
und wandten sich an die
CGM. Die unterschrieb für

Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen einen Ver-
trag. Der war schlechter
als die Verbandsempfeh-
lung, die die Arbeitgeber
vorher freiwillig eingehal-
ten hatten.

Für Mecklenburg-Vorpom-
mern unterschrieb die CGM
dabei sogar einen Vertrag,
der schlechter war als das
ursprüngliche Angebot der
Arbeitgeber: Nach einer
Änderung des Lohngrup-
penschlüssels lag der
Durchschnittslohn plötz-
lich 4,2 Prozent niedriger,
als die Arbeitgeber ange-
boten hatten. Die unterste
Lohngruppe sank gar von
81,9 auf 62,2 Prozent vom
Ecklohn, so dass die Leute
mit den niedrigsten Löh-
nen nach diesem Vertrag
fast ein Viertel weniger be-
kamen als vorher im tarif-

Der Durchbruch im Osten
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Unterm Strich blieb demnach eine Senkung der Stunden-
löhne um 53 Cent oder knapp vier Prozent.  „Um diese
Reduzierung des Ecklohns nicht von vornherein ins Blick-
feld zu rücken“, schrieb der Hamburger Fachverband wei-
ter, sei „mit der Gewerkschaft der Ausweis eines verste-
tigten Monatslohns vereinbart“ worden. „Für die Auf-
zeichnung und Abrechnung im Rahmen des Arbeitszeit-
kontos kann der neue Stundenlohn jedoch wie gewohnt
genutzt werden.“ 

Mit dem angeblich „positiven Tarifabschluss“ entfielen
zudem das Urlaubsgeld, die Überstundenzuschläge bis
zur 48. Wochenstunde und je nach Alter zwischen einem
Tag und fünf Tagen des Jahresurlaubs. Nach Berechnun-
gen der IG Metall Küste drohte der Abschluss Einkom-
menssenkungen bis zu 4.000 Euro pro Jahr an.
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die Lust. In Sachsen zum
Beispiel wurden die Löhne
zuletzt im Frühjahr 1995
erhöht, dann war Sende-
pause. Erst zum 1.5.2001
war der Fachverband für
Elektro- und Informations-
technik Sachsen wieder zu
einem Abschluss bereit:
Auf eine Anhebung der
Löhne und Gehälter um 2,0
Prozent habe man sich
„geeinigt“, teilte die CGM
danach in ihrer Mitglieder-
zeitung mit. Dass diese 2,0
Prozent die erste Lohner-
höhung seit sechs Jahren
waren, erfuhren die Leser
nicht.

Dreister noch ging der Lan-
desinnungsverband für die
Elektrohandwerke in
Thüringen vor. Der gestand
der CGM zwar eine Lohner-
höhung zu, die auf den er-
sten Blick – nachdem die
letzte Anhebung am

1.3.1995 erfolgt war – nicht
ganz so katastrophal aus-
sah: 4,9 Prozent zum
1.1.2000 und weitere 1,8
Prozent zum 1.4.2000. Die-
se Erhöhung gewährten
die Arbeitgeber allerdings
nur unter der Bedingung,
dass „zum Ausgleich“ das
Urlaubsgeld und die Jah-
ressonderzahlung ersatz-
los gestrichen wurden. 
Die CGM unterschrieb. Ur-
laubsgeld und Jahresson-
derzahlung zusammen
machten bis dahin je nach
Betriebszugehörigkeit 36 -
87 Prozent eines Monats-
lohns aus. Wer schon län-
ger im Betrieb war, bekam
durch diesen „Tarifab-
schluss“ unter dem Strich
also weniger als 61 Monate
davor.

In der deutschen Tarifland-
schaft hatte das Thüringer
Elektrohandwerk damit ei-
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losen Zustand. Aber auch
die höheren Lohngruppen
brachen so dramatisch ein,
dass kluge Bauherren fort-
an Maurerhilfsarbeiten auf
Baustellen von Elektrofir-
men ausführen ließen: Der
Tariflohn eines Maurer-
handlangers lag in Meck-

lenburg-Vorpommern
höher als der eines gelern-
ten Elektroinstallateurs.

Drei Jahre lang spielten die
Elektroinnungen der vier
Länder mit der CGM „Tarif-
verträge abschließen“ –
dann verloren sie offenbar

cg b osc be .Q 3.0 . 006 7:38 U Se te 8













































73

evangelische Kirche spricht
sich klar für die Einheitsge-
werkschaft aus, und als
1999 die CGD im bayerisch-
en Holzhandwerk aktiv wur-
de, da protestierte die Bun-
deskonferenz der katholi-
schen Betriebsseelsorger
gegen diese „Billig-Tarifver-
träge“, mit denen „unter
christlichen Vorzeichen ...
unser bewährtes Tarifsys-
tem nach unten gedrückt
und unterminiert wird“.

Eine auch personell enge
Verbindung besteht dage-
gen zum katholischen Kol-
ping-Werk und nicht nur
über den CGB-Chef Strebl
zur CSU. Deren Arbeitneh-
merorganisation CSA ist in
manchen Betrieben iden-
tisch mit den CGM-Be-
triebsräten, die regelmäßig
mit CSU-Material versorgt
werden, wofür sie sich
1994 bedankten, indem sie

vor Betrieben CGM-Flug-
blätter für die Landtags-
kandidatur des CGM-Lan-
dessekretärs Anton Bau-
ernschubert (CSU) verteil-
ten.

„Christlich“ heißt für die
CGM aber auch: keine
Streiks (lieber ein Frie-
densabkommen mit den
Arbeitgebern), Verbot von
Abtreibungen, keine Ar-
beitszeitverkürzung. Auch
Teilzeitarbeit brauche man
nicht, sagte auf dem CGM-
Gewerkschaftstag 1995 ein
Delegierter, „weil die Müt-
ter ganz zu Hause bleiben
sollen, damit die Kinder ei-
ne Nestwärme haben“.
Und gegen die Forderung
nach Überstundenabbau
argumentierte ein anderer:
„Der Mensch möchte ar-
beiten, das ist sein Natu-
rell. Wir dürfen nicht den
Fehler der IG Metall ma-
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terstützung, er trat bei der
Bundestagswahl nicht wie-
der an. 

Matthäus Strebl war bei
seiner Wahl zum CGB-Chef
noch stellvertretender Vor-
sitzender der Arbeitneh-
mergruppe der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion. Den-
noch bereitet der CGB der
CDU oft Bauchschmerzen.
Die Christlichen haben
nämlich zur CDU-Arbeit-
nehmerorganisation CDA,
die mehrheitlich die Mitar-
beit im DGB befürwortet,
traditionell ein gespanntes
Verhältnis. Hauptfeind der
„Christlichen“ war etwa
lange Zeit der CDA-Vorsit-
zende Ulf Fink, dessen
Wiederwahl der CGB 1991
zu verhindern suchte, „da
sein Hauptamt als stellver-
tretender Vorsitzender des
DGB mit dem Vorsitz in der
CDA unvereinbar ist“. Als

das nicht gelang, druckte
der Informationsdienst
„CGB aktuell“ eine Pole-
mik gegen Fink („... betet
das Programm der IG Me-
tall nach“), die er ausge-
rechnet dem „Unterneh-
mer-Magazin“ entnommen
hatte und mit dem Kom-
mentar versah: „Wir haben
dem nichts hinzuzufügen.
Die Redaktion.“
Die Klage der CGB-Verbän-
de freilich, ihre Positionen
würden in der CDA nicht
ausreichend berücksich-
tigt, fiel auf sie selbst
zurück: Im Jahre 1995 wa-
ren nach Angaben des
stellvertretenden CDA-Vor-
sitzenden Gustav Berge-
mann von den angeblich
303.000 CGB-Mitgliedern
ganze 900 Mitglied in der
CDA.

Auch die Kirchen stehen
nicht hinter dem CGB: Die
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Von welchem Arbeitgeberfunktionär 
stammt dieses Zitat?

„Kollektive Verkürzung der Wochenarbeitszeit schafft
keine Arbeitsplätze für Arbeitslose und straft die 'Ar-
beitsplatzbesitzer' durch Arbeitsverdichtung und Stress.
Einseitige Erhöhung der Bareinkommen steigert die Ko-
sten, schädigt die Konkurrenzfähigkeit und vernichtet da-
mit Arbeitsplätze. Dabei wird keine Verteilungsgerechtig-
keit erzielt. Die 'Lohnquote' ist seit Jahren rückläufig.
Zunehmende Anspruchsmentalität bei den Versicherten
treibt die Ausgaben der Sozialversicherung in die Höhe.
Folge davon sind pauschale Leistungsverkürzungen ei-
nerseits und steigende Beiträge andererseits.“

(Auflösung: Diese Sätze stammen aus dem Leitantrag
des CGM-Hauptvorstands zum CGM-Gewerkschaftstag
1995. Der Antrag wurde von den Delegierten ohne Dis-
kussion angenommen.)

Preisfrage
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chen, den Menschen vor-
schreiben zu wollen, wie
viel sie arbeiten dürfen.“

Der CGM-Gewerkschafts-
tag 1999 forderte ein Erzie-
hungsgehalt, lief Sturm ge-
gen die Ökosteuer und den
von der rot-grünen Bun-
desregierung geplanten
Ausstieg aus der Atom-
kraft. Als der damalige
Bundeskanzler Gerhard

Schröder im Sommer 2005
dann vorgezogene Neu-
wahlen ankündigte, sah
der CGM-Vorsitzende Rein-
hardt Schiller das „Ende
der unsteten, von alten
ideologischen Vorstellun-
gen und von grünen Öko-
Phantasmen blockierten
Wirtschaftsverhinderungs-
politik von Schröders Rot-
Grün“ gekommen. Damit
verbinde die CGM „die
Hoffnung auf einen klaren
politischen Zukunftskurs“.
Hier sei „die CDU und ihre
Spitzenkandidatin gefor-
dert“. Die nur von Män-
nern dominierte „Christli-
chen” Organisation be-
grüßte außerdem „aus-
drücklich die Kandidatur
einer Frau für das Amt des
Bundeskanzlers“. 
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gen, die es früher mal gab,
sind eingeschlafen; Flug-
blätter mit betrieblichen
Informationen außerhalb
von Betriebsratswahlen
gibt es außer bei der Dil-
linger Hütte, Ford Saar-
louis und FAG Kugelfischer
fast nirgends mehr.

Die „aktiven“ CGM-ler, so
berichtet ein Metaller, „ho-
len sich im Betriebsrat nur
Informationen ab und ren-
nen damit in den Betrieb“ .
Während die IG Metall-Be-
triebsräte sich im Betriebs-
ratsbüro um die Kleinar-
beit kümmern, sind die
CGM-ler draußen und de-
monstrieren, wie toll sie
sich um die Kollegen küm-
mern.

Manche tun das wirklich.
Wo die CGM in der Vergan-
genheit größere Mitglie-
dererfolge erzielen konnte,

da war das nicht auf CGM-
Politik zurückzuführen,
sondern auf einzelne CGM-
Aktivisten, die als Perso-
nen überzeugen. Bei Gillet
in Edenkoben/Pfalz war es
ein Meister in der Ausbil-
dungswerkstatt, bei MAN
Roland in Offenbach der
stellvertretende Leiter der
Ausbil-dungswerkstatt, ein
ehemaliger IG-Metaller.

Betriebsratswahlen

Die „Christlichen“-Organi-
sationen sind stark überal-
tert. Das bestimmt ihren
Trend bei Betriebsratswah-
len. Nach einer vom arbeit-
gebernahen Institut der
deutschen Wirtschaft ge-
führten Statistik verlieren
die CGB-Gewerkschaften
bei den Betriebs-
ratswahlen seit Jahrzehn-
ten an Einfluss. Demnach
gehörten 1981 noch 3,7
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„Ich wollt’ ja was ma-
chen, aber ich konnt’
nicht“

Anders als im Handwerk,
wo die CGM weniger Mit-
glieder als „Tarifverträge“
hat, sind die christlichen
Metaller in einigen Groß-
betrieben der westdeut-
schen Metallindustrie mit
echten Betriebsgruppen
und etlichen Betriebsräten
vertreten. In einer Handvoll
Betrieben weist sie sogar
dreistellige Mitgliederzah-
len auf, zum Beispiel bei
ZF und MTU in Friedrichs-
hafen, bei FAG Kugelfi-
scher in Schweinfurt, bei
Ford und ZF Getriebe in
Saar-brücken, bei der Dil-
linger Hütte und MAN Ro-
land in Offenbach. Ihre
größte Betriebsgruppe hat
sie mit weit über 1.000 Mit-
gliedern bei DaimlerChrys-
ler in Sindelfingen, gefolgt

von VW Wolfsburg und
DaimlerChrysler Untertürk-
heim.

Aber auch bei Daimler in
Sindelfingen lässt sich die
Arbeit der CGM in einem
Satz zusammenfassen: Sie
tut nichts Schlimmes, sie
tut meist gar nichts. IG Me-
tall-Betriebsräte fassen die
Aktivitäten ihrer CGM-Kol-
legen oft in einem Wort zu-
sammen: Null. „Die kom-
men immer nur mit ihren
Fahnen zu IG Metall-Aktio-
nen angerannt“, stöhnt ei-
ner, und ein anderer hat
festgestellt: „Die laufen
nur draußen rum und wer-
ben uns mit ihren Billig-
beiträgen die Mitglieder
ab.“
Eine CGM-Betriebspolitik,
die diesen Namen ver-
dient, gibt es auch in den
CGM-Hochburgen kaum.
Die CGM-Betriebszeitun-

Die CGM im Betrieb 
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triebe mit den günstigsten
Werten herausstellen kann.
In der Selbstdarstellung
geht es so gegen den rea-
len Trend mit der CGM bei
Betriebratswahlen immer
aufwärts. 
Die Gesamtzahlen ihrer Be-
triebsratsmandate, die der
CGM früher gelegentlich
nannte, kamen allerdings
der Wirklichkeit auch nicht
nahe. 
So wollte die  „Christlichen”
Organisation etwa zwischen
1981 und 1994 die Zahl ih-
rer Betriebsratsmandate
von 1.327 auf 1.925 erhöht
haben. Das waren frei er-
fundene Traumzahlen. Laut
IG Metall-Statistik erreichte
die CGM im Jahr 1981 noch
394 und knapp 15 Jahre
später 296 Mandate. Auch
zuletzt im Jahr 2002 lag die
Zahl der CGM-Mandate mit
297 erneut knapp unter der
Marke von 300.

Proteststimmen sind dabei
das Mittel, auf das die
CGM bei Betriebsratswah-
len setzt. Solche Protest-
stimmen gibt es in jedem
großen Betrieb und sie fal-
len jeder Liste zu, die sich
als „Alternative zur anony-
men Großorganisation 
IG Metall“ ausgibt. Über
die Qualität ihrer Arbeit
oder die Überzeugungs-
kraft ihrer Mitglieder sagt
das wenig aus. 

Ihre 300 Mandate errang
die CGM denn auch vor al-
lem in Großbetrieben.
Ganz anders sah es stets
dort aus, wo sie „eigen-
ständige Tarifverträge“ un-
terschrieben hat.  Im Elek-
tro-, Sanitär-, Schlosser-,
Karosseriebauer- und
Landmaschinenmechani-
kerhandwerk sowie in der
Metall- und Elektroindus-
trie der neuen Länder ist
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Prozent aller Betriebsrats-
mitglieder einer CGB-Orga-
nisation an, so waren es
1990 noch 1,04 Prozent.
Bei den Betriebsratswah-
len 1998 und 2002 erreich-
ten die CGB-Organisatio-
nen gerade 0,5 Prozent,
wurde also nur noch jeder
zweihundertste gewählte
Betriebsrat von den Christ-
lichen gestellt. Der Anteil
der Betriebsratsvorsitzen-
den aus den Reihen des
CGB sank nach der Arbeit-
geberstatistik im gleichen
Zeitraum von 0,5 Prozent
im Jahr 1981, über 0,45
Prozent (1990) und 0,4
Prozent (1998) auf schließ-
lich 0,2 Prozent bei der
letzten Betriebsratswahl
2002.   

Über die Bedeutungslosig-
keit der CGM in Betriebsrä-
ten gibt die IG-Metall-Sta-
tistik Auskunft. Nach der

Statistik, in die zuletzt im-
merhin die Ergebnisse aus
mehr als 12.000 Betrieben
eingingen, verzeichnete
die CGM bei der Betriebs-
ratswahl 1998 das schlech-
teste Ergebnis seit ihrer
Neugründung im Jahr 1959.
Während die „Christlichen”
Organisation in den sechzi-
ger Jahren schon mal 0,9
Prozent aller Betriebsrats-
mandate erobern konnte,
waren es 1981 und 1990 je-
weils 0,6 Prozent und 1998
noch 0,3 Prozent. Auch bei
der Betriebsratswahl 2002
reichte es nur für 0,36 Pro-
zent und die CGM blieb
weiter eine geringe Rest-
größe.   

In der DGZ oder den  CGM-
Geschäftsberichten werden
mittlerweile nur noch aus-
gewählte Einzelergebnisse
bekannt gegeben, wodurch
man bei jeder Wahl die Be-
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1979, als 1.525 CGM-Mit-
glieder ausgesperrt wur-
den, sah es nicht besser
aus: Die satzungsgemäße
Unterstützung konnte die
CGM ihren Mitgliedern nur
dank einer 300.000-DM-
Spende aus Belgien zahlen.
Damit so etwas nicht noch
einmal passierte, lehnte
die CGM Streiks anschlie-
ßend unverhohlen ab. Sig-
frid Ehret, damals noch
CGM-Bundesvorsitzender,
sprach auf dem CGM-Ge-
werkschaftstag 1995 in
Magdeburg den Arbeitge-
bern aus dem Herzen:
„Das unselige, vor allem in
Deutschland sehr starke ...
Prinzip von Macht und Ge-
genmacht und Druck und
Gegendruck als beherr-
schendes Prinzip der Tarif-
autonomie ist nicht nur
überholt, sondern in höchs-
tem Maße schädlich ... Ta-
rifkämpfe, die im Endeffekt

nichts anderes sind als der
rücksichtslose Kampf von
Arbeitsplatzbesitzenden
gegen Arbeitslose und von
in Machtdenken verhafte-
ten Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbänden, die
ohne Rücksicht auf Verlus-
te durchgepeitscht werden,
bewirken das Gegenteil
dessen, was das Grund-
gesetz will.“

Zuvor hatte die CGM in
Bayern sogar offen zum
Streikbruch aufgerufen. Als
sich 1995 die IG Metall
dort auf Warnstreiks vorbe-
reitete, schrieb die CGM an
ihre Mitglieder: „Die
Christliche Gewerkschaft
Metall beteiligt sich nicht
an diesem Streik!!!“ und
gab ihnen folgende „Ver-
haltensweise bei Streik/
Aussperrung“ vor: “Unsere
Mitglieder bieten ihre Ar-
beitskraft an bzw. gehen
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sie in den Betriebsräten
praktisch nicht vertreten. 

Streiks sind „rück-
sichtsloser Kampf ge-
gen Arbeitslose“

Dass die CGM nicht streik-
fähig ist, bestreitet nicht
einmal sie selbst: Die Mit-
glieder sind zu wenig, das
Streikgeld ist zu niedrig.
Zwar zahlt die CGM bei
Streiks im Verhältnis zum
Beitrag sogar ein paar Euro
mehr als die IG Metall –
angesichts der niedrigen
Beiträge aber nützt das
wenig.

Wer zum Mindestbeitrag
von sechs Euro CGM-Mit-
glied ist, bekommt bei ei-
nem Streik 94 Euro Streik-
geld. Nicht am Tag, son-
dern pro Woche. Dazu
eventuell noch 10 Euro Ver-
heiratetenzuschlag und

fünf Euro Kinderzuschlag –
für einen Familienvater mit
zwei Kindern also 114 Euro
die Woche. Aber auch wer
einen Durchschnittsbeitrag
zahlt, den das Arbeitsge-
richt Stuttgart bei zehn Eu-
ro ansetzte, muss ein-
schließlich dieser Zuschlä-
ge für eine vierköpfige Fa-
milie mit 160 Euro pro Wo-
che auskommen. Das ist
ein jämmerlicher Betrag.

Dennoch hätten in den
siebziger Jahren zwei
Streiks die CGM fast rui-
niert. Als ihre Mitglieder
1971 in der Metallindustrie
„in einen Streik hineinge-
zogen wurden“, wie es im
Geschäftsbericht hieß,
musste sie bei ihrer be-
lgischen Schwestergewerk-
schaft CCMB einen Kredit
aufnehmen, den sie dann
über Jahre in Monatsraten
von 1.000 DM abstotterte.
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Durchsetzungsfähig gegen die Belegschaft

Als der damalige CGM-Vorsitzende Sigfrid Ehret im Som-
mer 1998 vor der Presse behauptete, es gäbe in Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen bereits 150 Unternehmen,
die das „Tarifwerk Phönix“ anwenden wollten, beeilte er
sich hinzuzufügen: Namen und Standort dieser Unter-
nehmen werde er natürlich nicht nennen. Denn wenn die
IG Metall dies erführe, „dann ist dort die Hölle los“.

Nun macht das Bundesarbeitsgericht die Tariffähigkeit
einer Gewerkschaft tatsächlich von ihrer Durchsetzungs-
fähigkeit abhängig. Aber ob Ehret da nicht etwas miss-
verstanden hat? Durchsetzungsfähig gegen die Arbeitge-
ber, meinte das BAG – nicht durchsetzungsfähig gegen
die Beschäftigten.

Nebenbei: In den folgenden drei Jahren übernahm exakt
ein Unternehmen im gesamten Tarifbereich dieses „inno-
vative Tarifwerk“ (per Haustarifvertrag). Selbst mit dieser
Durchsetzungsfähigkeit der CGM scheint es also so weit
nicht her zu sein.

Kampfkraft 
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wie jeden Tag zur Arbeit.
Sollten Streikposten das
Betreten des Firmengelän-
des verhindern bzw. liegt
eine Aussperrung durch
den Arbeitgeber vor, hat
das Mitglied entsprechend
§ 18 CGM-Satzung die Un-
terstützung bei Streik und
Aussperrung zu beantra-
gen ...“

Wie es um die Kampfkraft
der CGM steht, hat auch
das Handelsblatt erkannt.
Das schrieb 1998 über eine
Schlichtungsregelung im
Phönix-Tarifvertrag: „Eini-
gen sich die Vertragspart-
ner nicht, dann ist eine
Schlichtung vorgeschrie-
ben. Erst nach deren
Scheitern könnte ein Ar-
beitskampf beginnen. Der
aber dürfte bei der Stärke
der CGM ausgeschlossen
sein.“ Auch der derzeitige
CGM-Vorsitzende Rein-

hardt Schiller, nach eige-
nen Worten ein Gegner „al-
ter Kampfrituale“, setzt auf
das „kreative Zusammen-
spiel der Sozialpartner an-
stelle von Kampfparität“.
Diesen Stil „pflegt die CGM
seit Jahren erfolgreich, vor
allem mit dem Handwerk
und den Arbeitgebern von
OSTMETALL“, meinte Schil-
ler in seiner Bilanz des Jah-
res 2005. Manchmal will er
aber einfach nicht wahrha-
ben, dass seine CGM zum
Streik nicht in der Lage ist.
Für die Macht einer Ge-
werkschaft komme es nicht
nur auf die Mitgliederzahl
an, erzählt er ein ums an-
dere Mal: „Mit 50 Leuten
lege ich den Daimler kom-
plett lahm.“ Das mag
schon sein. Das Dumme ist
nur: Die 50 Mann, die
dafür nötig wären, sind be-
stimmt nicht in der CGM
organisiert.
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sich von den IG Metall-Ab-
schlüssen nur durch ande-
ren Kopf und andere Unter-
schrift unterschieden.

Die eigenständigen CGM-
Verträge haben nicht im-
mer Bestand. Im Sanitär-
Handwerk Nordrhein-West-
falen sowie bei Jenoptik
wurden sie nach heftigen
Protesten durch einen neu-
en IG Metall-Tarifvertrag

quasi außer Kraft gesetzt.
In den anderen Bereichen
mit eigenständigen CGM-
Verträgen war die IG Me-
tall aber nur noch durch äl-
tere Tarifabkommen vertre-
ten. Eigenständige CGM-
Abschlüsse gab es in zehn
Bundesländern im Elektro-
handwerk, in acht Ländern
im Karosserie- und Fahr-
zeugbauerhandwerk, in
sieben Ländern im Sanitär-
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Das Ergebnis steht 
vorher fest

Die CGM hat seit 1988 an
die 600 „eigenständige Ta-
rifverträge“ abgeschlossen
– so sahen es das Arbeits-
gericht in Stuttgart (2003)
und das dortige Landesar-
beitsgericht (2004) in ihren
unterschiedlichen Urteilen
zur Tariffähigkeit der  „Christ-
lichen” Organisation. Die
Zahl 600 klingt zwar gewal-
tig. Aber man muss berück-
sichtigen, dass ein einziger
Tarifabschluss bei der CGM
manchmal aus zehn Einzel-
verträgen besteht, die dann
auch als „zehn Tarifverträ-
ge” gezählt werden. 

Nach dem Urteil des Stutt-
garter Landesarbeitsge-
richts kann die CGM in
rund 40 verschiedenen Ta-
rifgebieten eigenständige
Abkommen mit Arbeitge-

bern vorweisen. Das Ge-
richt zählte 30 Tarifgebiete
des Handwerks, dazu die
drei in Ostmetall zusam-
mengeschlossenen Arbeit-
geberverbände und noch
zehn Einzelunternehmen,
mit dem die CGM Haustarif-
verträge vereinbart hatte. 

„Eigenständige“ oder auch
„originäre“ Tarifverträge
heißt, dass es für diese
Verträge keine IG Metall-
Entsprechung gab oder
gibt. Dort, wo die Mitglie-
der der CGM zuhause sind,
in der Metall- und Elektro-
industrie in Westdeutsch-
land, hat die CGM aller-
dings stets nur die IG Me-
tall-Verträge für ihre Mit-
glieder übernommen. Nach
Angaben des Landesar-
beitsgerichts unterzeichne-
te sie seit ihrer Gründung
über 3.000 solcher An-
schlusstarifverträge, die

“Tarifverhandlungen”

„Tarifleiter”, Marke CGM-Superbillig

cg b osc be .Q 3.0 . 006 7:38 U Se te 8



87

Exakt diese Sätze hatte der
VSME seinen Mitgliedsbe-
trieben bereits Wochen vor-
her mitgeteilt – als einheit-
liche Vergütung für die
„Ausbildungsplatzinitiative
der sächsischen Metall-
und Elektroindustrie“.

CGM verlangt zu wenig

In den neuen Ländern war
im Jahre 2000 sogar ein di-
rekter Vergleich möglich. 

Dort unterschrieb die
CGM für die Metall- und
Elektroindustrie in Sach-
sen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen einen
Vertrag, der zum 1.1.
2000 und 1.1.2001 Loh-
nerhöhungen um 1,5
und 1,7 Prozent vorsah –
mit einer Laufzeit bis
zum 1.1. 2003. 
Die IG Metall setzte für
dieselben Jahre jeweils

zum 1.5. Lohnerhöhun-
gen von 3,0 und 2,1 Pro-
zent durch. Lauf-zeit bis
Februar 2002.
Noch deutlicher fiel die
Metalltarifrunde 1999 in
Baden-Württemberg
aus. Dort erreichte die
IG Metall eine Entgel-
ter-höhung von 4,2 Pro-
zent. Die CGM, die hier
allerdings nur An-
schlusstarifverträge un-
terschreiben darf, war
mit 4,0 Prozent in die
Tarifrunde gegangen –
als Forderung!

CGM schließt unter
Abeitgeber-Angebot ab

In der sächsischen Metall-
industrie gelang der CGM
1996 beim „Tarifvertrag zur
Standortsicherung und Be-
schäfti-gungsförderung“ so-
gar das Kunststück, einen
Vertrag zu unterschreiben,
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Heizung-Klima-Handwerk,
in drei Ländern im Schlos-
serhandwerk und zudem
im Landmaschinenmecha-
nikerhandwerk in Bayern.
Die Verträge sind sehr un-
terschiedlich, je nach dem,
welcher Arbeitgeberver-
band sie entworfen hat.
Gemeinsam ist ihnen, dass
sie materiell schlecht sind. 

CGM tarifiert Arbeitge-
berempfehlungen

Vergleichsweise harmlos
sind die Verträge, bei de-
nen die CGM einfach ihre
Unterschrift unter eine
Lohnerhöhung setzt, die
die Betriebe aufgrund ei-
ner Empfehlung ihres Ver-
bandes schon längst frei-
willig zahlen: Im Sanitär-
Handwerk Baden-Württem-
berg begann die CGM 1990
mit einem Vertrag, der aufs
Hundertstel Prozent der

schon seit Monaten ange-
wandten Verbandsempfeh-
lung entsprach. In Nord-
rhein-Westfalen teilte der
Fachverband Sanitär-Hei-
zung-Klima im August 1995
mit, man habe „die bisheri-
ge Lohn- und Gehaltsemp-
fehlung des Verbandes, 3,2
Prozent ab 1. April 95, rück-
wirkend tarifiert“ – in Ver-
bindung freilich mit diver-
sen „Verbesserungen“ im
Manteltarifvertrag.

Dem Verband der Sächsi-
schen Metall- und Elektro-
industrie (VSME) unter-
schrieb die CGM 1997 einen
“Tarifvertrag zur Schaffung
zusätzlicher Ausbildungs-
plätze“, der es erlaubte, die
Vergütung für neue Ausbil-
dungsplätze auf zwei Drit-
tel der Tarifvergütung zu
senken: 630 DM im ersten,
780 DM im vierten Ausbil-
dungsjahr. Komisch nur:
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Leute mehr fanden, die be-
reit waren, zum Beispiel in
Thüringen für umgerechnet
270 Euro im Monat eine
Ausbildung anzufangen. Im
Jahre 2001 war der Nach-
wuchsmangel so dramatisch
geworden, dass den Arbeit-
gebern nichts anderes übrig
blieb, als die Ausbildungs-
vergütungen im Schnitt um
rund 50 Euro zu erhöhen,
was immerhin 14 - 18 Pro-
zent entsprach. Wobei der
Norddeutsche Fachverband
Elektrotechnik es sich nicht
nehmen ließ zu demonstrie-
ren, dass diese stolze Er-
höhung von ihm gewollt und
nicht etwa von der CGM
durchgesetzt war: Er erhöh-
te die Ausbildungsvergütun-
gen über die allgemeine Ta-
riferhöhung von 2,1 Prozent
hinaus um weitere 10 - 15
Prozent – aber nicht per Ta-
rifvertrag, sondern freiwillig,
per Verbandsempfehlung.

Arbeitgeber brauchen
„faire“ Tarifverträge

Dass das Tarifniveau nicht
beliebig weit sinkt, darauf
achten die Arbeitgeber an-
sonsten selbst. So gesteht
der Fachverband Sanitär-
Heizung-Klima in Baden-
Württemberg der CGM oft
ganz brauchbare Lohner-
höhungen zu, aus Angst
seine guten Leute könnten
sonst zum Industriever-
band Heizung-Klima-Sa-
nitär abwandern, wo die 
IG Metall die Tarifverträge
macht.

Auch der Gesamtverband
des bayerischen Hand-
werks, der systematisch am
Umstieg möglichst aller
Handwerksbranchen auf
CGM-Verträge arbeitet, be-
tont die Notwendigkeit,
„die Mitarbeiter vom bei-
derseitigen Vorteil dieses
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der aus Arbeitnehmersicht
erheblich schlechter war als
das anfängliche Angebot der
Arbeitgeber. Dort hatten die
Arbeitgeber, als die IG Me-
tall nicht bereit war, einen
bereits vereinbarten Be-
schäftigungssicherungstarif-
vertrag neu zu verhandeln,
der CGM ein Angebot vorge-
legt. Dieses sah die Mög-
lichkeit vor, durch freiwillige
Betriebsvereinbarungen das
Urlaubsgeld und das Weih-
nachtsgeld befristet auszu-
setzen.

Der Vertrag, den die CGM
dann unterschrieb, erlaubte
neben diesen Punkten auch
noch ein Aussetzen der tarif-
lichen Lohnerhöhungen und
ein Senken der Ausbildungs-
vergütungen um ein Drittel –
und zwar auch ohne Be-
triebsvereinbarung durch
Einzelvertrag. Was nach Be-
rechnung des VSME bedeu-

tete, dass die Arbeitgeber
ohne jede Mitbestimmung,
allein durch einen Vertrag
mit einzelnen Beschäftigten,
deren Jahresverdienst um
bis zu 19,9 Prozent unter
das Tarifniveau senken
konnten. Die Gegenleistung
der Arbeitgeber blieb ge-
genüber dem Angebot un-
verändert: Kündigungen, die
während so einer Vereinba-
rung ausgesprochen wer-
den, werden erst nach ihrem
Ende wirksam.

CGM kennt keine Grenzen
nach unten

So werden Dumpingtarife
möglich, die letztlich sogar
den Arbeitgebern schaden.
Im Elektrohandwerk zum
Beispiel sanken die Ausbil-
dungsvergütungen durch et-
liche Nullrunden auf ein so
jämmerliches Niveau, dass
sich am Ende keine jungen
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Tariferhöhung? Keine Spur!

Genau vier Jahre lag im saarländischen Elektrohandwerk
der letzte Tarifabschluss der IG Metall zurück, da berich-
tete die DGZ stolz, die CGM habe zum 1.4.2000 mit der
Elektroinnung eine Tariferhöhung um 4,3 Prozent „ver-
einbart“.

Tariferhöhung? Das konnte die Innung nicht auf sich sit-
zen lassen. In einem Schreiben an ihre Mitgliedsbetriebe
stellte sie klar: „Der in diesem Zusammenhang in der
Presse veröffentlichte Prozentsatz von 4,3 Prozent ist 
irreführend und daher falsch. In diesem Prozentsatz ent-
halten sind nämlich die von der Innung empfohlenen 
Tariferhöhungen von 1,3 Prozent ab 01.07.1997 und von
2,1 Prozent ab 01.07.1998. Insoweit handelt es sich ledig-
lich um eine Nachtarifierung. Die darüber hinaus noch
ver-bleibende Differenz von 0,80 Prozent wurde unter an-
derem dadurch kompensiert, dass das zusätzliche Ur-
laubsgeld vom Tariflohn abgekoppelt und in einen Fest-
betrag umgewandelt wurde.“

Im Klartext: Die CGM hatte auch hier nur unterschrieben,
was die Arbeitgeber ohnehin längst freiwillig bezahlten.
Ihr Start als „Tarifpartner“ war eine Nullrunde.

CGM-Erfolge
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Schrittes (zu) überzeugen“.
Ziel müsse daher sein, „ei-
nen fairen und unter Um-
ständen punktuell verbes-
serten Tarifvertrag mit der
CGM abzuschließen“. Zu
Deutsch: Lieber erstmal
ein paar Zugeständnisse
an die CGM als allzu große
Unruhe in den Betrieben.

Das Unternehmerrisiko
tragen die Arbeitnehmer

Das Fatale an vielen Ab-
schlüssen der CGM ist,
dass ihre Verschlechter-
ungen nicht sofort spürbar
sind. Durchweg aber fol-
gen sie einem einheit-
lichen Trend:

Die Arbeitszeitkorridore
werden immer breiter
angelegt;

der Leistungslohn lebt
wieder auf, selbst die

Ausbildungsvergütung
wird an die Berufs-
schulnoten gekoppelt;

der Kündigungsschutz
wird abgebaut;

bei längerer Krankheit
sind Urlaubskürzungen
möglich;

Teile des Lohns werden
an den Unternehmens-
erfolg gebunden.

Auch wenn die CGM das al-
les als ihre eigenen Forde-
rungen ausgibt und gar zur
„Sicherung von Arbeits-
plätzen“ schönredet: Dies
ist die Linie der Arbeitge-
ber. Dies ist der Trend, alle
Folgen von Krankheiten,
Konjunkturschwankungen,
Wirtschaftskrisen und so-
gar von falschen Unterneh-
mensentscheidungen den
Beschäftigten aufzuladen.
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schäftigung“, den die CGM
im Juni 2001 für den Arbeit-
geberverband Ostmetall
unterschrieb, lässt dagegen
eine Befristung auf bis zu
vier Jahre zu – ohne jede
Gegenleistung übrigens –
und zielt ausdrücklich auf
Beschäftigte, die nicht Mit-
glied der CGM sind: „Auch
nicht tarifgebundene Unter-
nehmen und Arbeitnehmer
... können diese sinnvolle
und beschäftigungsfördern-
de tarifliche Regelung nut-
zen“, warb die DGZ für die-
sen Vertrag.

Oder beim Urlaubsentgelt:
Nach dem Bundesurlaubs-
gesetz ist es verboten, Ur-
laubsentgelt von Arbeitneh-
mern zurückzufordern, die
beim Ausscheiden aus dem
Betrieb schon mehr Urlaub
bekommen haben, als ih-
nen eigentlich zusteht.
Nach dem CGM-Vertrag für

das Hamburger Elektro-
handwerk ist es erlaubt. 
Damit kein Missverständnis
aufkommt: Solche Rege-
lungen sind nicht per se
rechtswidrig. All diese Min-
deststandards sind im Ge-
setz mit dem Vorbehalt ver-
sehen, dass sie durch Tarif-
verträge unterschritten
werden dürfen. Auch die 
IG Metall hat in Tarifverträ-
gen solche Regelungen –
im Tausch gegen andere
Verbesserungen – schon
akzeptiert.

An Scheingewerkschaften
wie CGM und CGD aber hat
der Gesetzgeber dabei of-
fenbar nicht gedacht. Denn
die geben den Arbeitgebern
nun ihre Unterschrift für
Abmachungen, gegen die
es mangels Mitgliedern
zunächst gar keinen Protest
geben kann. Und diese Re-
gelungen drücken die Ar-
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Unter dem gesetzlichen
Mindestniveau

Wer bisher die Position ver-
trat, ein schlechter Tarifver-
trag sei besser als gar kei-
ner, muss sich von den
Christlichen eines Besseren
belehren lassen: Sie unter-
schreiben reihenweise Ver-
träge mit Bedingungen, die
so schlecht sind, dass sie
per Einzelvertrag gar nicht
erlaubt wären.

Möglich ist das, weil einige
Gesetze Mindeststandards
vorschreiben, die mit Ein-
zelarbeitsverträgen nicht
unterschritten werden dür-
fen. Wohl aber mit Tarifver-
trägen.

Zum Beispiel beim Kündi-
gungsschutz: Nach dem
Bürgerlichen Gesetzbuch
beträgt die Kündigungsfrist
in Arbeitsverhältnissen

mindestens vier Wochen, in
der Probezeit mindestens
zwei. In den christlichen Ta-
rifverträgen sind die Kündi-
gungsfristen fast regel-
mäßig kürzer. Am krasses-
ten im Elektrohandwerk
Thüringen und Sachsen, wo
Arbeitnehmer unter 25 Jah-
ren jederzeit von heute auf
morgen gekündigt werden
können. Für ältere Kollegen
beträgt die Kündigungsfrist
dort im ersten Beschäfti-
gungsjahr gerade eine Wo-
che.

Oder bei der Befristung von
Arbeitsverhältnissen: Nach
dem Beschäftigungsförde-
rungsgesetz dürfen Arbeits-
verhältnisse höchstens auf
zwei Jahre befristet werden.
Danach wird aus dem
befristeten automatisch ein
unbefristeter Arbeitsver-
trag. Der „Tarifvertrag zur
Förderung zusätzlicher Be-

Missbrauch des Tarifrechts 
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Eigennutz statt Solidarität

„Besser Verdienende sollen zugunsten der unteren Ein-
kommensgruppen etwas zurückstecken“, verlangte Rein-
hardt Schiller, damals tarifpolitischer Sprecher CGM, En-
de 1993 und zog mit dieser zentralen Forderung in die
Metalltarifrunde 1994. Vier Monate später folgte ein ers-
ter Abschluss, doch der setzte das Gegenteil um: Der Ta-
rifvertrag zwischen der CGM und dem Fachverband Sa-
nitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg bescherte, wie
die Arbeitgeber das schon immer gefordert hatten,

den besser Verdienenden 2,4 Prozent mehr,
den unteren Lohn- und Gehaltsgruppen aber nur 1,0

Prozent.

Unterschrieben ist dieser Vertrag von Reinhardt Schiller,
der inzwischen Bundesvorsitzender der CGM ist. Er wet-
tert heute gegen einen an Tarifverträgen orientierten
Mindestlohn, angeblich hätten „die teuren untersten
Lohngruppen dazu geführt, dass einfache Arbeiten in
Deutschland viel zu teuer geworden sind“. Das Maimotto
der Billigmacher von der CGM lautete 1994 übrigens „So-
lidarität statt Eigennutz“.

Umverteilung
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beitgeber dann unbeteilig-
ten Mitarbeitern auf, indem
sie deren Arbeitsverträge
per Einzelabmachung an
den „Tarifvertrag“ binden.

Im Klartext: Hier zwingen Ar-
beitgeber ihren Beschäftig-
ten per Tarifvertrag Arbeits-
bedingungen auf, die sie ih-
nen per Einzelvertrag gar
nicht aufzwingen dürften!

Möglich machen diesen
Missbrauch des Tarifrechts
allein die Christlichen Ge-
werkschaften. Ohne sie
wären solche Abmach-
ungen schlicht rechtswidrig
und nichtig. Und sie sind
auch für weitere Einfälle
der Arbeitgeberseite offen:
Eine Urlaubskürzung bei
langer Krankheit ist im Ge-
setz nicht vorgesehen –
wohl aber in vielen neueren
CGM-Verträgen und etwa
auch in den Abkommen der

GKH. Nach dem gemeinsa-
men Vertrag, den GKH und
DHV 2005 für das nord-
westdeutsche Tischlerhand-
werk vereinbart haben, ver-
liert den Anspruch auf den
vollen Urlaub schon, wer im
Laufe des Jahres 16 Tage
wegen Krankheit oder einer
Kur fehlt. Ihm wird dafür im
kommenden Jahr ein Ur-
laubstag gestrichen. Für je-
de weitere Krankheitswo-
che entfällt dann noch ein
Urlaubstag. Insgesamt darf
der ohnehin knapp bemes-
sene Urlaub um bis zu fünf
Tage gekürzt werden. Ein
CGM-Vertrag für das
Schlosserhandwerk Nord-
rhein-Westfalen ließ schon
1997 eine Urlaubskürzung
bei Kuren zu. Nach dem
schon erwähnten „Tarifwerk
Phönix“ von CGM und Ost-
metall ist eine Umwand-
lung von Urlaub in Geld er-
laubt.

cg b osc be .Q 3.0 . 006 7:38 U Se te 9



97

CGM-Landessekretär zu ei-
ner Betriebsversammlung
eingeladen werden wollte,
bat ihn der Jenoptik-Be-
triebsrat der guten Ord-
nung halber um einen
Nachweis, dass die CGM
wenigstens ein Mitglied im
Betrieb habe. Dann würde
er selbstverständlich ein-
geladen. Anstatt den Nach-
weis zu erbringen, meldete
sich der CGM-Sekretär  nie
wieder.

Nach dem heimlichen Ab-
schluss der CGM mit
Nexans Deutschland be-
hauptete CGM-Vize Detlef
Lutz in seinem Schreiben
an die vier Betriebsräte
des Unternehmens zwar,
man habe in den vier
Nexans-Betrieben Mitglie-
der. Damit bestehe „ein
Zutrittsrecht für die CGM
zu den Betrieben und Be-
triebsversammlungen“.

Die Probe auf’s Exempel
vermied er jedoch. Kein
CGM-Hauptamtlicher ließ
sich an den Nexans-Stand-
orten blicken, als dort der
heimlich ausgehandelte
CGM-Haustarif Wellen
schlug und einfache CGM-
Mitglieder traten auch
nicht in Erscheinung.

Nicht besser sieht es bei
den Verträgen aus, die
früher die CGD im Tischler-
handwerk abschloss und
die heute von der Briefkas-
ten-Gewerkschaft GKH ver-
einbart werden. Beide
Kleinorganisationen
brauchten und brauchen
sogar Sekretäre einer an-
deren Gewerkschaft, um
ihre eigenen Verträge zu
unterschreiben. Verträge,
die der DHV und die GKH
im Nordwestdeutschland
für das Tischlerhandwerk
abgeschlossen hat, wur-
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Viele Öffnungsklauseln,
wenig Inhalt

So verschieden die eigen-
ständigen CGM-Tarifverträ-
ge sind – sie haben eine
große Gemeinsamkeit: Sie
können beim besten Willen
nicht als Tarifverträge im
Sinne des Gesetzes be-
zeichnet werden. Denn 
woran erkennt man Tarif-
verträge?

„Tarifverträge“ ohne
Mitglieder

Tarifverträge sind Kollektiv-
verträge zwischen Arbeit-
nehmern und Unterneh-
mern, die sich – um nicht
jeden Vertrag einzeln aus-
handeln zu müssen – von
ihrer Gewerkschaft oder
ihrem Unternehmerverband
vertreten lassen. Tarifver-
träge setzen also erst ein-
mal voraus, dass es Be-

schäftigte gibt, für die und
in deren Auftrag sie abge-
schlossen werden.

Was also war das für ein
Vertrag bei Nexans, der hin-
ter dem Rücken und gegen
den Willen der betroffenen
Beschäftigten ausgehan-
delt wurde? Was war das
für ein Vertrag, den die
CGM einst bei Jenoptik aus-
handelte? Seinerzeit gab
der CGM-Bundesgeschäfts-
führer an, seine Organisa-
tion habe unter der 1000-
köpfigen Jenoptik-Beleg-
schaft „10 - 15 Mitglieder“.
Nicht einmal das entsprach
den Tatsachen.

An den Verhandlungen zwi-
schen CGM und Unterneh-
men waren Jenoptik-Mitar-
beiter nicht beteiligt – den
Vertrag unterschrieb der
CGM-Hauptvorstand aus
Stuttgart. Als später der

CGM-Verträge sind keine Tarifverträge
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merwünschen seit langem
bereitwillig entgegen. Sie
hat inzwischen so vielen
Öffnungsklauseln zuge-
stimmt, dass Betriebsräte
plötzlich doch über kon-
krete Entgeltfragen ent-
scheiden müssten – wenn
die Verträge denn ange-
wandt würden.

So erlaubte schon der „Ta-
rifvertrag zur Standort-
sicherung und Beschäfti-
gungsförderung“, den die
CGM 1996 dem Verband
der Sächsischen Metall-
und Elektroindustrie (VS-
ME) unterschrieben hat,
den Betriebsparteien eine
„Reduzierung der tariflich
verursachten Personalkos-
ten“ um 19,9 Prozent und
zusätzlich eine Verkürzung
oder Verlängerung der 
Wochenarbeitszeit um bis
zu drei Stunden. Beides
per Betriebsvereinbarung

oder Einzelvertrag – also
ohne Beteiligung der Tarif-
vertragsparteien.

Diese extreme Öffnungs-
klausel war kein Ausreißer.
Nach dem 1998 ausgehan-
delten und später fortge-
schriebenen „Tarifwerk
Phönix“ für die Metallindu-
strie in Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen, ist
es den Betriebsparteien
überlassen, über

eine Senkung der Tarif-
löhne um bis zu zehn
Prozent,
die Kriterien und den
Umfang einer Erfolgs-
beteiligung,
die Form der Leistungs-
beurteilung,
die Höhe der Auslösun-
gen bei Auswärtsarbei-
ten,
die Schwankungsbreite
des individuellen Ar-
beitszeitkontos,
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den von DHV-Hauptamtli-
chen gleich für die GHK
mit unterschrieben. 

Tarifverträge machen nur
dann einen Sinn, wenn sie
in den Betrieben umge-
setzt werden. Das sieht
auch die CGM so. Im Stutt-
garter Verfahren schrieb
ihr Anwalt: Ein Tarifvertrag
einer tariffähigen Gewerk-
schaft „muss der Mitglied-
schaft vermittelt und auch
tatsächlich durchgeführt
werden“. Wie soll das eine
Organisation wie die GKH
bewerkstelligen, die die ei-
genen Verträge nicht ein-
mal selbst unterschreiben
kann?

„Tarifverträge“ 
ohne Inhalt

Tarifverträge haben unter
anderem den Sinn, die Ta-
rifpolitik aus den Betrieben

heraus zu halten. Nicht oh-
ne Grund untersagt das
Betriebsverfassungsgesetz
Betriebsvereinbarungen zu
Entgeltfragen. Viele Unter-
nehmen aber möchten in-
zwischen am liebsten das
gesamte Tarifgeschehen in
die Betriebe zurück verla-
gern. Sie wissen, wie gut
sich die Beschäftigten bei
der heutigen Arbeitsmarkt-
lage erpressen lassen. Tei-
le der Politik – namentlich
FDP und Union – haben
diese Forderung unter dem
Stichwort „betriebliche
Öffnungsklauseln“ über-
nommen, wobei sie damit
eine Aushöhlung von Tarif-
verträgen auf betrieblicher
Ebene gegen den Willen
der zuständigen Gewerk-
schaft meinen.

Die „christliche“ CGM al-
lerdings kommt den ent-
sprechenden  Unterneh-
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beitgeber das will. Genau
das war übrigens der er-
klärte Zweck dieses „Tarif-
werkes“: „Mit dem Projekt
Phönix soll auch für all je-
ne Unternehmen und de-
ren Mitarbeiter eine tarif-
vertragliche Basis geschaf-
fen werden, die durch ei-
gene betriebliche Verein-
barungen gegen die Rege-
lungen des § 77 Ziff. 3 Be-
trVG verstoßen“, hieß es in
einer Broschüre von Ostme-
tall und CGM. Zu Deutsch:
Phönix war ein Tarifvertrag
zur Legalisierung von Tarif-
bruch. Ein Tarifvertrag ge-
gen das Tarifrecht.

Aber selbst dafür gab es in
den neuen Ländern keinen
Bedarf. Phönix blieb eine
Eintagsfliege. Während das
Handelsblatt sich freute:
„Phönix schwächt die
Machtbasis der IG Metall“,
wurde der Vertrag beim

Maschinenbauer Paatz in
Viernau (120 Beschäftigte)
umgesetzt. Und dabei
blieb es. Weitere Unter-
nehmen in den beteiligten
Ländern Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen,
die Phönix anwenden, ha-
ben Ostmetall und CGM in
den folgenden Jahren nicht
nennen können.  Das hin-
derte die CGM und den Ar-
beitgeberverband Ostme-
tall allerdings nicht daran,
das Tarifwerk stets als „in-
novativ“ zu bezeichnen.
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ein Abweichen von der
vereinbarten Jahresar-
beitszeit,
den Bemessungszeit-
raum für das Urlaubs-
geld,
die Einführung und Ge-
staltung einer Alters-
teilzeitregelung

selbst zu entscheiden. Wo
es keinen Betriebsrat gibt,
kann die Lohnkürzung um
bis zu zehn Prozent sogar
per Einzelvertrag „verein-
bart“ werden. 

Konsequent zu Ende ge-
dacht ist die Verlagerung
der Tarifentscheidungen in
die Betriebe im „Tarifver-
trag für Auswärtsarbeiten
in der Metall- und Elektro-
industrie“, der Bestandteil
von Phönix ist. Dieser „Ta-
rifvertrag“ hat gar keinen
Inhalt mehr – er besteht
nur noch aus einer Öff-

nungsklausel und lautet
(neben den üblichen For-
malitäten) schlicht, einfach
und ungekürzt:

„Höhe und Erstattung von
Mehraufwendungen im Zu-
sammenhang mit Aus-
wärtsarbeiten sind im Rah-
men einer Betriebsverein-
barung zu regeln. Auf An-
forderung der Betriebspar-
teien können die Tarifver-
tragsparteien hinzugezo-
gen werden.“

Und wem auch das als Re-
gelung noch zu starr ist,
kann beruhigt sein. Damit
dieses „Tarifwerk“ über-
haupt gilt, haben auch in
Mitgliedsbetrieben der be-
teiligten Arbeitgeberver-
bände „die Betriebspartei-
en ... die materielle Umset-
zung des Tarifvertrages zu
vereinbaren“. Das heißt:
Phönix gilt nur, wo der Ar-
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„Zu unbedeutend für
ernsthafte Tarifver-
handlungen”

Dass ein Verband wie die
CGM Tarifverträge in Bran-
chen abschließt, in denen
er kaum - oder gar keine -
Mitglieder hat, ist mit dem
gesunden Menschenver-
stand schwer zu fassen.
Auch juristisch gesehen
sind solche Abkommen
keine Tarifverträge, und
wahrscheinlich überhaupt
keine Verträge im Sinne
des Gesetzes. Denn wo es
keine Miglieder gibt, kön-
nen sie für niemanden gel-
ten. Verträge aber, die kei-
nerlei Rechtswirkung ent-
falten, sind in unserem
Rechtssystem nicht vorge-
sehen. Verträge, die einen
unbeteiligten Dritten bin-
den sollen, worum es ja
geht, auch nicht.

Eine Gewerkschaft, die nur
Schein- oder Gefälligkeits-
tarifverträge abschließt, ist
auch im juristischen Sinne
nicht tariffähig, ist gar kei-
ne echte Gewerkschaft. 
Eine tariffähige Gewerk-
schaft muss nämlich „in
der Lage sein durch Ausü-
ben von Druck auf den Ta-
rifpartner zu einem Tarifab-
schluss zu kommen“. So
steht es zwar nicht im 
Gesetzbuch. So wurde es
aber immer vom Bundesar-
beitsgericht vertreten und
so stand es dann im Ver-
trag über die deutsch-
deutsche Wirtschafts- und
Währungsunion und wurde
bei dessen Ratifizierung so
auch vom Parlament be-
stätigt. 

Im Jahre 1990 hatte das
Bundesarbeitsgericht
(BAG) bereits den CGM-
Schwestern „Christliche”

Arbeitsgerichte zur Tariffähigkeit
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Wovon Arbeitgeber träumen

Vieles hat die CGM unterschrieben, wovon Unternehmer träu-
men. So ein Knüller wie der „Dienstleistungstarifvertrag Bole-
ro” aber, den die CGM-Schwester DHV mit der „Bundesverei-
nigung Deutscher Dienstleistungsunternehmen“ abgeschlos-
sen hat, ist den Partnern von CGM und CGD noch nicht einge-
fallen. Interessant ist vor allem der Geltungsbereich: „Bolero”
gilt auch für Mitglieder des Unternehmerverbandes nur, wenn
sie „Vollmacht zum Tarifabschluss” erteilt haben. Also nur,
wenn der Unternehmer das will. Aber auch wenn „Bolero” in
einem Unternehmen gilt, kann er immer noch

per Betriebsvereinbarung verändert werden,
in Krisensituationen per Betriebsvereinbarung für ein Jahr
außer Kraft gesetzt werden,
in Betrieben ohne Betriebsrat von 75 Prozent der Beschäf-
tigten oder per Einzelvertrag geändert werden. Oder ge-
nauer gesagt: Unternehmer, die sich diesem "Tarifvertrag"
unterwerfen, können trotzdem machen, was sie wollen.

Der „Bolero“ wurde zuletzt Anfang 2005 verlängert und war
im gleichen Jahr laut BVDD in 40 Unternehmen ganz unter-
schiedlicher Art gültig, darunter etwa in Call-Centern, IT-Fir-
men, oder auch einzelnen Betrieben des Groß- und Außen-
handels. Nach Angaben des Verbandes konnte sich dem Tarif-
vertrag „auch ein Frisiersalon anschließen“. Das Angebot zur
Tarifflucht war für viele offen.

Tarifvertrag “Bolero”
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BAG, seien „angesichts der
weit gestreuten Zuständig-
keiten ... zur Wahrneh-
mung der Aufgaben einer
Gewerkschaft bei der Re-
gelung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen
nicht in der Lage”.

Das muss für die CGM
dann erst recht gelten.
Denn deren 14 hauptamtli-
che Sekretäre sind nicht
nur für einen fünfmal so
großen Organisationsbe-
reich, sondern obendrein
auch noch für die Betreu-
ung der Mitglieder fünf
weiterer Christlicher Ge-
werkschaften zuständig -
unter anderem der CGBCE.

Gefälligkeitstarifverträge

Trotz fehlender personeller
und organisatorischer
Stärke hat das BAG die von
CGBCE und CGHB unter-

schriebenen Tarifverträge
zu Recht sehr genau ge-
prüft. Denn die Justiz sollte
sich in der Tat hüten, in
Verträge einzugreifen, die
zwei gleichberechtigte
Partner frei mit einander
ausgehandelt haben. Wer
in Tarifverträgen seine In-
teressen durchsetzen
kann, ist zweifellos tarif-
fähig.

Genau da aber liegt der
Knackpunkt: Bei dem, was
die CGM bisher als eigen-
ständige "Tarifverträge"
unterschrieben hat, han-
delt es sich nicht um Tarif-
verträge im Sinne des Ta-
rifrechts. Es handelt sich
durchweg um Scheinver-
träge ohne Auftrag und oh-
ne Mandat, die nicht im In-
teresse, sondern auf Kos-
ten der Beschäftigten ab-
geschlossen werden und
die dem Geist des Tarif-
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Gewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie” (CGBCE)
und „Christliche Gewerk-
schaft Holz und Bau” (CG-
HB) bescheinigt, dass sie
„keine Gewerkschaft im ar-
beitsrechtlichen Sinne”
und nicht tariffähig seien.
Voraussetzung für eine ta-
riffähige Gewerkschaft sei,
dass sie „von ihrem sozia-
len Gegenspieler ernst ge-
nommen” wird, befand das
BAG seinerzeit. An dieser
erforderlichen „Durchset-
zungfähigkeit“ gegenüber
dem Gegenspieler fehlt es
auch der CGM.

Mitgliederzahl zu gering

Die CGBCE hatte seinerzeit
vor dem Bundesarbeitsge-
richt angegeben, 22.000
Mitglieder in einem Orga-
nisationsbereich von mehr
als einer Million Beschäf-
tigten zu haben. Diese Mit-

gliederzahl hielt das BAG
für „so unbedeutend”,
dass sie „die Aufnahme
ernsthafter Tarifverhand-
lungen mit dem tariflichen
Gegenspieler nicht erwar-
ten” lasse.

Genau denselben „unbe-
deutenden” Organisations-
grad aber hat die CGM
selbst dann, wenn man
ihren eigenen Angaben
glaubt: gut 97.000 Mitglie-
der in einem Organisati-
onsbereich von über fünf
Millionen Beschäftigten. 

Organisatorische Aus-
stattung zu dürftig

Die CGBCE hatte angege-
ben, bundesweit 19 haupt-
amtliche Gewerkschaftsse-
kretäre zu beschäftigen.
Das war zwar dreist gelo-
gen, aber selbst 19 Haupt-
amtliche, so urteilte das
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nicht nachgekommen war.
Selbst wenn man den Mit-
gliederzahlen der CGM
Glauben schenke, habe sie
in Metall- und Elektroindu-
strie oder dem entspre-
chenden Handwerksbe-
reich „maximal 1,6 Prozent
aller Beschäftigten“ orga-
nisiert. Ihre organisierte
Mitgliedschaft sei nicht
von erheblicher Bedeutung
und sie könne auch vom
organisatorischen Aufbau
kaum die Aufgaben einer
tariffähigen Gewerkschaft
erfüllen.

In zweiter Instanz ent-
schied das Landesarbeits-
gericht Baden-Württem-
berg im Oktober 2004 al-
lerdings gegen den Antrag
der IG Metall. Es bejahte
die Tariffähigkeit der CGM
und stellte sich dabei auf
den Standpunkt, dass die
Durchsetzungsfähigkeit ei-

ner Gewerkschaft nicht in
erster Linie vom Organisa-
tionsgrad und der Mitglie-
derzahl abhängig seien.
Zwar habe die CGM in
ihrem Zuständigkeitsbe-
reich je nach unterstellter
Mitgliederzahl nur einen
Organisationsgrad von
knapp ein oder knapp zwei
Prozent. Es entziehe sich
aber der gerichtlichen
Feststellung, „ob die Mög-
lichkeit zur Druckaus-
übung von einem Organi-
sationsgrad von einem
Prozent, fünf Prozent, zehn
Prozent, 20 Prozent oder
50 Prozent abhängig ist“.
Entscheidend sei auch die
Fähigkeit, tarifpolitische
Vorstellungen zu ent-
wickeln und diese in Tarif-
verhandlungen der Arbeit-
geberseite zu vermitteln.

Weil sich diese Auffassung
keineswegs mit der Recht-
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rechts diametral entgegen-
gesetzt sind. Diese Verträ-
ge nutzen allein den Ar-
beitgebern und den betei-
ligten Christlichen Gewerk-
schaften – aber nicht einem
einzigen Arbeitnehmer.

Arbeitsgerichte 
entscheiden

Die IG Metall hatte zwei
Prozesse angestrengt, um
durch Arbeitsgerichte fest-
stellen zu lassen, dass
CGM und CGD keine tarif-
fähigen Gewerkschaften
sind. In dem Verfahren um
die CGD bekam sie im Ok-
tober 2002 Recht, die
„Christliche Gewerkschaft
Deutschlands“ löste sich
nach einer Schamfrist auf. 

Das zweite Verfahren zog
sich unerträglich lange
hin: Die Klage gegen die
CGM wurde bereits 1996

eingereicht. Volle vier Jah-
re dauerte es, bis die Ge-
richte geklärt hatten, dass
die Klage überhaupt zuläs-
sig ist. Eine erste Verhand-
lung in der Hauptsache
fand im Januar 2002 vor
dem Arbeitsgericht Stutt-
gart statt, im September
2003 entschied das Ge-
richt dann, die CGM sei
nicht tariffähig. Ihr fehle es
„an der erforderlichen
Durchsetzungsfähigkeit
sowie an der Leistungs-
fähigkeit ihrer Organisati-
on, um als tariffähige Ge-
werkschaft angesehen
werden zu können“. 

Das Gericht zog die von
der CGM angegebenen
Mitgliederzahlen in Zweifel
und rügte, dass die „Christ-
lichen“- Organisation eine
Aufforderung zur näheren
Aufschlüsselung ihrer Mit-
gliederzahlen im Verfahren
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Mitglieder und Finanzen – 450.000 DM für einen 
Gewerkschaftssekretär?

Mit einer einfachen Rechnung  überprüfte das Arbeitsge-
richt Stuttgart die Angaben der CGM zur ihren Mitglieder-
zahlen. Es ging von einem durchschnittlichen CGM-Mo-
natsbeitrag von 10 Euro und von der von der CGM ange-
gebenen Mitgliederzahl von gut 97.000 aus. Daraus er-
rechnete das Gericht in seinem Urteil ein Jahresbeitrags-
einkommen der CGM von rund 10,9 Millionen Euro.

Da die CGM selbst in den letzten Aufschlüsselungen ihrer
Ausgaben angegeben hatte, sie verwende 60 Prozent ih-
rer Beitragseinnahmen für Personalkosten, kam das Ge-
richt auf jährliche Personalausgaben von 6,514 Millionen
Euro. Nun beschäftigt die CGM nach eigenen Angaben
aber nur 14 hauptamtliche Sekretäre und 29 Schreib-
und Bürokräfte. Demnach müssten die 43 CGM-Ange-
stellten, zu denen auch Teilzeitkräfte zählen, „ein durch-
schnittliches Jahreseinkommen von 152.117 Euro erhal-
ten“, befand das Gericht. „Das hält die Kammer für aus-
geschlossen“.

Mitglieder und Finanzen 
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allein gegen die „Tarifver-
träge” der CGM. Ihre Arbeit
in den Betrieben wurde,wo
sie denn stattfindet, davon
nicht berührt. Das galt
stets auch bei einem Ver-
lust der Tariffähigkeit der
CGM, also bei einem für
die IG Metall positiven
Ausgang des Verfahrens.

Bei uns werden sie grob rasiert!

sprechung des Bundesar-
beitsgerichts deckt, legte
die IG Metall dort Be-
schwerde gegen das Urteil
des Landesarbeitsgerichts
ein. Das Bundesarbeitsge-
richt wollte im März 2006
über die Beschwerde ver-
handeln. 

Das gesamte Verfahren
richtete sich von Anfang an

cg b osc be .Q 3.0 . 006 7:38 U Se te 08



111

christliches Handeln be-
hindern, geht an der Sache
vorbei. Eine Konkurrenz
könnte die CGM nur sein,
wenn sie tatsächlich Ar-
beitnehmerinteressen ver-
treten würde, aber gerade
das tut sie nicht. In der IG
Metall sind zudem weit
mehr praktizierende Christ-
lichen aktiv als im CGB. Die
IG Metall wird die CGM in
den Betrieben auch nicht
behindern: Sie soll zu Be-
triebsratswahlen kandidie-
ren, und sie soll ruhig auch
die IG Metall attackieren.
Aber sie sollen die Finger
davon lassen, Beschäftig-
ten, die nichts mit ihr zu
tun haben, die Arbeitsbe-
dingungen diktieren zu
wollen.

Das Problem ist aber nicht
in erster Linie die CGM.
Das Problem sind diejeni-
gen unter den Arbeitge-

bern, die die „Christlichen“
benutzen, um ihren alten
Herr-im-Hause-Standpunkt
wieder einnehmen zu kön-
nen, um Löhne und Ar-
beitsbedingungen einseitig
zu diktieren. Und das Pro-
blem sind Politiker, die Ar-
beitgeberwünschen folgen
und in die Tarifautonomie
eingreifen wollen.
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Das Problem sind die 
Arbeitgeber

Mit dem gesunden Men-
schenverstand war der
Satz „Die CGM ist eine ta-
riffähige Gewerkschaft”
noch nie zu vereinbaren.
Darüber konnte man hin-
weg sehen, so lange die
CGM ihre Politik auf ihre
ei-genen Mitglieder be-
schränkte. Als sie aber be-
gann, selbst aktiv in die Ar-
beitsbedingungen anderer
einzugreifen, wurden ihre
Aktivitäten zum Politikum.

Es geht um das Prinzip der
Einheitsgewerkschaft. Die
deutsche Demokratie hatte
sich nach dem Faschismus
für dieses Prinzip entschie-
den, weil sie nicht noch ein-
mal die Erfahrungen der
Weimarer Republik machen
wollte, in der sich konkurrie-
rende Arbeiterorganisatio-

nen gegenseitig schwäch-
ten. Das Prinzip der Ein-
heitsgewerkschaft hat in
den folgenden Jahrzehnten
seine Bestätigung erfahren:
Das hohe Maß an Mitbe-
stimmung, an tariflich abge-
sicherten Beschäftigungs-
verhältnissen und an sozia-
ler Absicherung in der Bun-
desrepublik wäre ohne die
Einheitsgewerkschaft
kaum erreichbar gewesen.
In Nachbarländern mit
konkurrierenden Gewerk-
schaften ist es auch nicht
erreicht worden. Und wenn
es denn noch eines Argu-
mentes gegen den „Ge-
werkschaftspluralismus”
bedurft hätte: Die CGM hat
es mit ihren „Tarifverträ-
gen” geliefert.

Das Argument der CGM,
die IG Metall wolle ledig-
lich eine "unliebsame Kon-
kurrenz liquidieren" und

Freunde und Förderer der Christlichen
Das Problem sind die Arbeitgeber
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beitsgerichts Stuttgart zeig
ten etwa, dass die CGM ei-
nen Großteil ihrer Mitglieder
hinzu erfunden hatte. Der
Aufforderung des Arbeitsge-
richts, ihre Mitgliederzahl de-
tailliert offenzulegen, kam sie
nicht nach. Die mittlerweile
aufgelöste „Christliche Ge-
werkschaft Deutschlands“
hatte bundesweit nicht ein-
mal 2.000 Mitglieder. Und bei
vier bundesweiten Mitglie-
derversammlungen der „Ge-
werkschaft Kunststoffgewer-
be und Holzverarbeitung im
Christlichen Gewerkschafts-
bund“ (GKH) waren nie mehr
als sage und schreibe neun
Mitglieder anwesend.

2. Jede tariffähige Gewerk-
schaft braucht auch eine lei-

stungsfähige Organisation,
die die Einhaltung von Tarif-
verträgen durchsetzen und
überwachen kann. Daran
mangelt es christlichen Ge-
werkschaften. Die aufgelöste
CGD hatte gar keinen haupt-
amtlichen Funktionär. Das
gleiche gilt offenbar für die
GKH, die dennoch bundes-
weit für das Tischlerhand-
werk Tarifverträge abschließt.
Und auch die CGM kann mit
ihren bundesweit 14 haupt-
amtlichen Funktionären wohl
kaum die Einhaltung jener
600 eigenständigen Tarifver-
träge kontrollieren, die sie mit-
tlerweile unterzeichnet hat.

3. Christliche Gewerkschaf-
ten vereinbaren gern Schein-
oder Gefälligkeitsabkommen,
die nur Arbeitgeberwünsche
zu Papier bringen. Das Ar-
beitsgericht Gera stellte etwa
fest, dass die „Christliche Ge-
werkschaft Deutschlands“

reihenweise Schein- und Ge-
fälligkeitstarifverträge abge-
schlossen hatte. Aber auch
die CGM-Abschlüsse stinken
zum Himmel. Eigene Tarifab-
kommen, die nicht nur IG-
Metall-Abschlüsse überneh-
men, schließt die CGM vor-
zugsweise dort ab, wo sie
keine oder so gut wie keine
Mitglieder hat. Das gilt für
Handwerksbereiche genauso
wie etwa für den Kabelher-
steller Nexans. Diese Ab-
schlüsse sollen aber auch
gar nicht für CGM-Mitglieder
gelten. Sie sollen Kollegen,
die oft noch nie etwas von
der CGM gehört haben,
schlechtere Entgelt- und Ar-
beitsbedingungen auf-
drücken. Das stellt die Funk-
tion des Tarifvertrags auf den
Kopf. Ob bei Nexans oder
Ostmetall, die CGM ist Ar-
beitgebern gern gefällig. Ge-
fälligkeitstarifverträge sind
ihre Spezialität.
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Das wichtigste Merkmal jeder echten Gewerkschaft ist die
Fähigkeit, rechtsgültige Tarifverträge abschließen können.
Diese Tariffähigkeit ist mehreren christlichen Gewerkschaf-
ten von den Arbeitsgerichten aberkannt worden. 

1. Die Gerichte nahmen und
nehmen dafür die Durchset-
zungsfähigkeit und die orga-
nisatorische Leistungsfähig-
keit der „Christlichen“ Orga-
nisationen unter die Lupe.
Durchsetzungsfähig gegenü-
ber den Arbeitgebern muss
jede tariffähige Gewerkschaft
sein. Nur dann kann sie echte
Tarifabkommen abschließen,
die keine Schein- oder Gefäl-
ligkeitstarifverträge sind und
nicht nur Arbeitgeberwün-
schen folgen. Die Durchset-
zungsfähigkeit hängt ent-
scheidend von Mitgliederzahl
und Organisationsgrad ab.
Die von christlichen Gewerk-
schaften veröffentlichten Mit-
gliederzahlen sind allerdings
mehr als zweifelhaft. Einfa-
che Rechnungen des Ar-

Was macht eine Gewerkschaft aus?
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Die Solidarität, die aktive Mitgliedschaft möglichst vieler
Kolleginnen und Kollegen in der IG Metall ist die Voraus-
setzung für die Entwicklung gewerkschaftlicher Kraft. 

Ein Baustein auf dem Weg zu diesem Ziel ist die Auf-
klärung über die Machenschaften der sogenannten
„Christlichen” Gewerkschaften. 

Diese Broschüre beschreibt die Historie und das Wirken
dieser Organisationen, die das Ziel haben, gewerkschaft-
liche Schutz- und Gestaltungsmöglichkeiten zu untergra-
ben.
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